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Kapitel 4 

Europäische Union 

Beurteilung der Politikentwicklungen 
 Insgesamt haben die seit 1986-1988 unternommenen Politikreformen die Marktorientierung des Sektors verbessert. Es hat 

eine kontinuierliche Abkehr von vormals hohen Niveaus der Marktpreisstützung und produktionsabhängiger Zahlungen 
sowie eine Reduzierung des Stützungsniveaus stattgefunden.  

 Die vollständige Umsetzung der Betriebsprämienregelung hat dazu geführt, dass über die Hälfte der Haushaltszuschüsse für 
Erzeuger produktionsunabhängig gewährt wird. Die Umsetzung des Gesundheitschecks wird den Anteil dieser Zahlungen 
weiter steigen lassen, so dass die Marktorientierung verstärkt wird, wenngleich die Mitgliedstaaten weiter die Möglichkeit 
haben, eingeschränkte produktbezogene Stützungszahlungen zu gewähren. 

 Mit dem Gesundheitscheck und den jüngsten Reformen werden die obligatorische Flächenstilllegung abgeschafft, die Inter-
ventionsmechanismen für Getreide reformiert und (ab 2009) die Milchquoten stufenweise beendet, so dass die Erzeuger besser auf 
Marktsignale reagieren können. Ferner wird die Bandbreite der Interventionsankäufe reduziert, im Allgemeinen jedoch ohne diese 
Mechanismen aufzugeben. Dennoch bieten Handelsmaßnahmen, darunter die Ausfuhrsubventionen, die im Jahr 2008 für manche 
Produkte wieder aktiviert wurden, den Landwirten ein Sicherheitsnetz gegen die Schwankungen der Weltmarktpreise.  

 Im Rahmen des Gesundheitschecks wurden die Cross-Compliance-Verpflichtungen für die Einhaltung von Qualitäts-
standards in den Bereichen Umweltschutz, Tierschutz und Nahrungsmittelqualität angepasst, um Erfahrungen, Empfehlun-
gen des Europäischen Rechnungshofs und neue Prioritäten zu berücksichtigen, so dass es möglich wird, die Einhaltung der 
Cross-Compliance-Ziele auf kosteneffektivere Weise zu erleichtern. 

 Die Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums (2007-2013), zu der auch Agrarumweltprogramme zählen, konzentriert sich 
weiterhin hauptsächlich auf den Agrarsektor. Dennoch werden mit der Einführung von Mindestgrenzen für verschiedene 
Prioritäten die Bemühungen um nachhaltige Bodenbearbeitung und Diversifizierung im ländlichen Raum weiter verstärkt und 
außerdem kooperative, multisektorale Gesamtkonzepte der ländlichen Entwicklung gefördert. Der Transfer zusätzlicher Finanz-
mittel in diesen Bereich im Rahmen des Gesundheitschecks wird die Einführung besser zielgerichteter Politiken erleichtern.  

 Obwohl bei der Reduzierung des Stützungsniveaus und des Anteils der produktions- und handelsverzerrenden Maßnahmen 
deutliche Fortschritte erzielt wurden, müssen künftige Bemühungen insbesondere der Verbesserung des Marktzugangs 
sowie gezielteren Stützungsmaßnahmen gelten. 

Abbildung 4.1  Europäische Union: Erzeugerstützungsmaß (PSE), 2006-2008 

In Prozent der Bruttoeinnahmen der Landwirtschaft 
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A (Anbaufläche), An (Tierzahl), R (Einnahmen), I (Einkommen). 
1. In den Gesamtwerten für den OECD-Raum sind die acht nicht der OECD angehörenden EU-Länder nicht berücksichtigt. 
2. EU25 für 2006; EU27 ab 2007. 
Quelle: OECD, PSE/CSE Database, 2009. 
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Überblick über die Politikentwicklungen 
Zum Jahresende 2008 wurde eine politische Einigung über den Gesundheitscheck der Ge-

meinsamen Agrarpolitik (GAP) erzielt, der ab 2009 umgesetzt wird. In den Jahren 2007 und 2008 
wurden Reformen der Stützungssysteme für Zucker, Bananen, Baumwolle, Wein sowie Obst und 
Gemüse entweder umgesetzt oder beschlossen. Sie entsprechen den Vorgaben der Reform des 
Jahres 2003, da entweder alle oder ein Teil der Zahlungen in die Betriebsprämienregelung inte-
griert wurden. Neue Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums für 2007-2013 wurden 
vereinbart und umgesetzt. Bulgarien und Rumänien sind der EU im Januar 2007 beigetreten und 
haben das EU-Regelwerk angewandt. 

 Die Erzeugerstützung (%PSE) ist von 40% in den Jahren 
1986-1988 auf 27% im Zeitraum 2006-2008* gesunken, 
verglichen mit einem OECD-Durchschnitt von 23%. 
2008 blieb die Erzeugerstützung für die EU27 mit 25% 
stabil. 

 Der Anteil der am meisten verzerrenden Stützungs-
maßnahmen am PSE (auf der Basis der Produktion von 
Agrargütern und der Nutzung variabler Inputs ohne Auf-
lagen) fiel zusammengenommen von 92% in den Jahren 
1986-1988 auf 42% in den Jahren 2006-2008. Im gleichen 
Zeitraum erreichte der Anteil der am wenigsten verzerren-
den Stützungsmaßnahmen (produktionsunabhängige 
Zahlungen) 33%. 

 Die inländischen Erzeugerpreise lagen im Zeitraum 
2006-2008 15% über den Weltmarktpreisen, verglichen 
mit 76% im Zeitraum 1986-1988 (NPC). Die Einnahmen 
der landwirtschaftlichen Betriebe waren 2006-2008 im 
Vergleich zum Weltmarktniveau 37% höher, gegenüber 
68% in den Jahren 1986-1988 (NAC). 

 Transfers für einzelne Produkte (%SCT) waren in den 
Bereichen Weizen, Gerste, Hafer, Ölsaat und Eier im 
Zeitraum 2006-2008 praktisch nicht vorhanden. Unter 
10% der Bruttoeinnahmen für Agrarprodukte lagen die 
Transfers für Milch, unter 20% für Mais, Reis und 
Schweinefleisch, etwa bei 40% für Zucker und Geflügel 
und etwa bei 45% für Rind- und Schaffleisch. Der Anteil 
der gesamten SCT am PSE ist von 93% in den Jahren 
1986-1988 auf 42% im Zeitraum 2006-2008 gesunken. 

 Die von den Verbrauchern auf Grund der Agrarpolitik 
zu tragenden Kosten (%CSE) sind von 37% in den 
Jahren 1986-1988 auf 12% im Zeitraum 2006-2008 
gesunken. 

 Die Förderung allgemeiner Dienstleistungen für die 
Landwirtschaft stieg von 8% der Gesamtstützung im 
Zeitraum 1986-1988 auf 10% in den Jahren 2006-2008. 
Die wirtschaftlichen Gesamtkosten der Stützung in 
Prozent des BIP gingen von 2,7% im Zeitraum 1986-
1988 auf 0,95% (2006-2008) zurück. 

* Durchschnitt der EU25 im Jahr 2006 und der EU27 in 2007-2008. 

Abbildung 4.2  Europäische Union: Höhe 
des PSE und Zusammensetzung nach 
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Abbildung 4.3  Europäische Union: 
Erzeuger-SCT nach Produkten, 2006-08
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Tabelle 4.1 Europäische Union: Schätzungen des Umfangs der Agrarstützung (EU27)
1

In Millionen Euro 

 1986-88 2006-082 2006 2007 2008v 

Gesamtproduktion (zu Erzeugerpreisen) 211 380 316 082 277 677 323 329 347 241 

 Anteil Produkte mit MPS (in %) 75 74 73 74 74 
Gesamtverbrauch (zu Erzeugerpreisen) 187 977 314 881 275 775 321 701 347 167 

Erzeugerstützungsmaß (PSE) 90 536 101 999 104 400 98 697 102 902 

 Produktionsgebundene Stützung 82 384 38 852 43 808 35 303 37 445 
  Marktpreisstützung 77 321 37 926 42 390 34 652 36 736 
  Produktionsgebundene Zahlungen 5 063 926 1 418 651 709
 An den Vorleistungseinsatz gebundene Zahlungen 4 565 11 594 10 851 11 879 12 052 
  Für den Einsatz variabler Vorleistungen 872 4 405 4 490 4 411 4 315 
   mit Auflagen 0 69 78 97 32 
  Für Anlageinvestitionen 2 685 5 317 4 674 5 628 5 649 
   mit Auflagen 0 521 437 423 703 
  Für Dienstleistungen für landwirtschaftliche Betriebe 1 008 1 872 1 687 1 840 2 088 
   mit Auflagen 82 42 65 38 23 
 Zahlungen auf der Grundlage aktueller Werte für A/An/R/I3, Produktion erforderlich 3 195 17 429 17 363 17 231 17 693 
  Auf der Grundlage der Einnahmen/des Einkommens 132 481 549 491 405 
  Auf der Grundlage der Anbaufläche/Tierzahl 3 063 16 947 16 814 16 741 17 288 
   mit Auflagen für den Vorleistungseinsatz 849 14 147 14 364 13 752 14 325 
 Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I, Produktion erforderlich 0 2 2 2 1
 Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I, Produktion nicht erforderlich 0 32 230 30 725 31 919 34 046 
  Mit variablen Zahlungssätzen 0 0 0 0 0
   mit Sonderregelungen für bestimmte Produkte 0 0 0 0 0 
  Mit festen Zahlungssätzen 0 32 230 30 725 31 919 34 046 
   mit Sonderregelungen für bestimmte Produkte 0 18 494 20 992 20 633 13 856 
 Zahlungen auf der Grundlage nichtproduktbezogener Kriterien 428 2 010 1 938 2 427 1 665 
  Für die langfristige Stilllegung von Ressourcen 426 1 428 1 388 1 838 1 057 
  Für spezifische nichtproduktbezogene Leistungen 1 498 476 499 520
  Auf der Grundlage anderer nichtproduktbezogener Kriterien 0 84 75 90 88 
 Sonstige Zahlungen -35 -117 -288 -65 1
Prozentuales PSE 40 27 31 25 25 

Erzeuger-NPC 1.76 1.15 1.19 1.13 1.12

Erzeuger-NAC 1.68 1.37 1.44 1.34 1.33 

Maß der Förderung allgemeiner Dienstleistungen für die Landwirtschaft (GSSE) 8 272 11 403 12 659 10 827 10 724 

 Forschung und Entwicklung 1 059 2 052 1 982 2 059 2 115 
 Aus- und Weiterbildung 169 1 066 941 1 132 1 125 
 Inspektionswesen 171 621 558 609 695 
 Infrastruktur 1 165 4 899 6 027 4 814 3 855 
 Marketing und Absatzförderung 1 557 2 561 3 040 1 925 2 718 
 Öffentliche Lagerhaltung 4 114 162 52 253 181
 Verschiedenes 38 43 59 34 35 
GSSE-Anteil am TSE (%) 8 10 11 10 9

Verbraucherstützungsmaß (CSE) -67 631 -36 095 -40 286 -33 212 -34 787 

 Transfers von den Verbrauchern an die Erzeuger -78 668 -37 414 -41 532 -35 582 -35 129 
 Andere Transfers von den Verbrauchern -1 471 -1 534 -1 392 -2 122 -1 087 
 Transfers von den Steuerzahlern an die Verbraucher 4 442 1 815 2 120 2 322 1 003 
 Über den Weltmarktpreisen liegende Futtermittelkosten 8 066 1 038 518 2 170 426 
Prozentuales CSE -37 -12 -15 -10 -10

Verbraucher-NPC 1.75 1.14 1.18 1.13 1.12 

Verbraucher-NAC 1.59 1.13 1.17 1.12 1.11

Gesamtstützungsmaß (TSE) 103 251 115 218 119 179 111 845 114 629 

 Transfers von den Verbrauchern 80 139 38 948 42 924 37 704 36 216 
 Transfers von den Steuerzahlern 24 583 77 803 77 647 76 263 79 500 
 Haushaltseinnahmen -1 471 -1 534 -1 392 -2 122 -1 087 
Prozentuales TSE (als Anteil am BIP) 2.71 0.95 1.03 0.91 0.91 

BIP-Deflator 1986-1988 = 100 100 178 173 178 184

v: vorläufig. NPC: Nominaler Schutzkoeffizient. NAC: Nominaler Unterstützungskoeffizient. 
1.  EU12 für 1986-1994, ab 1990 einschließlich neue deutsche Bundesländer; EU15 für 1995-2003; EU25 für 2004-2006; EU27 ab 2007.
2.  EU25-Durchschnitt für 2006 und EU27-Durchschnitt für 2007-2008. 
3.  (Anbaufläche), An (Tierzahl), R (Einnahmen), I (Einkommen). 
MPS-Produkte sind in der Europäischen Union: Weizen, Mais, andere Getreidearten, Reis, Ölsaaten, Zucker, Milch, Rind- und Kalbfleisch, Schaffleisch, 
Schweinefleisch, Geflügel, Eier, Kartoffeln, Tomaten, Pflanzen und Blumen sowie Wein. Marktpreisstützung abzüglich Erzeugerabgaben und über den 
Weltmarktpreisen liegender Futtermittelkosten. 
Quelle: OECD, PSE/CSE Database, 2009.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/655546282422



II.4  EUROPÄISCHE UNION 

AGRARPOLITIK IN DEN OECD-LÄNDERN: MONITORING UND EVALUIERUNG 2009 – © OECD 2009  109

Tabelle 4.2  Europäische Union: Schätzungen des Umfangs der Agrarstützung (EU25)
1

In Millionen Euro 

 1986-88 2006-082 2006 2007 2008v 

Gesamtproduktion (zu Erzeugerpreisen) 211 380 304 223 277 677 307 890 327 103 

 Anteil Produkte mit MPS (in %) 75 74 73 74 75 
Gesamtverbrauch (zu Erzeugerpreisen) 187 977 302 791 275 775 303 893 328 704 

Erzeugerstützungsmaß (PSE) 90 536 99 470 104 400 95 131 98 880 

 Produktionsgebundene Stützung 82 384 37 503 43 808 33 465 35 234 
  Marktpreisstützung 77 321 36 610 42 390 32 844 34 596 
  Produktionsgebundene Zahlungen 5 063 893 1 418 621 639
 An den Vorleistungseinsatz gebundene Zahlungen 4 565 11 256 10 851 11 202 11 714 
  Für den Einsatz variabler Vorleistungen 872 4 209 4 490 4 024 4 113 
   mit Auflagen 0 61 78 75 31 
  Für Anlageinvestitionen 2 685 5 184 4 674 5 350 5 528 
   mit Auflagen 0 521 437 423 703 
  Für Dienstleistungen für landwirtschaftliche Betriebe 1 008 1 863 1 687 1 829 2 073 
   mit Auflagen 82 40 65 32 23 
 Zahlungen auf der Grundlage aktueller Werte für A/An/R/I3, Produktion erforderlich 3 195 17 076 17 363 16 785 17 081 
  Auf der Grundlage der Einnahmen/des Einkommens 132 481 549 491 405 
  Auf der Grundlage der Anbaufläche/Tierzahl 3 063 16 595 16 814 16 294 16 676 
   mit Auflagen für den Vorleistungseinsatz 849 14 132 14 364 13 742 14 290 
 Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I, Produktion erforderlich 0 2 2 2 1
 Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I, Produktion nicht erforderlich 0 31 748 30 725 31 331 33 187 
  Mit variablen Zahlungssätzen 0 0 0 0 0
   mit Sonderregelungen für bestimmte Produkte 0 0 0 0 0 
  Mit festen Zahlungssätzen 0 31 748 30 725 31 331 33 187 
   mit Sonderregelungen für bestimmte Produkte 0 18 494 20 992 20 633 13 856 
 Zahlungen auf der Grundlage nichtproduktbezogener Kriterien 428 2 004 1 938 2 411 1 663 
  Für die langfristige Stilllegung von Ressourcen 426 1 428 1 388 1 838 1 057 
  Für spezifische nichtproduktbezogene Leistungen 1 497 476 496 520
  Auf der Grundlage anderer nichtproduktbezogener Kriterien 0 79 75 77 86 
 Sonstige Zahlungen -35 -117 -288 -65 2
Prozentuales PSE 40 27 31 26 25 

Erzeuger-NPC 1.76 1.15 1.19 1.13 1.12

Erzeuger-NAC 1.68 1.38 1.44 1.35 1.34 

Maß der Förderung allgemeiner Dienstleistungen für die Landwirtschaft (GSSE) 8 272 11 385 12 659 10 811 10 683 

 Forschung und Entwicklung 1 059 2 047 1 982 2 048 2 110 
 Aus- und Weiterbildung 169 1 066 941 1 132 1 125 
 Inspektionswesen 171 621 558 609 695 
 Infrastruktur 1 165 4 889 6 027 4 808 3 832 
 Marketing und Absatzförderung 1 557 2 555 3 040 1 919 2 706 
 Öffentliche Lagerhaltung 4 114 164 52 260 179
 Verschiedenes 38 43 59 34 35 
GSSE-Anteil am TSE (%) 8 10 11 10 10

Verbraucherstützungsmaß (CSE) -67 631 -34 554 -40 286 -30 750 -32 627 

 Transfers von den Verbrauchern an die Erzeuger -78 668 -35 904 -41 532 -33 366 -32 815 
 Andere Transfers von den Verbrauchern -1 471 -1 268 -1 392 -1 491 -921 
 Transfers von den Steuerzahlern an die Verbraucher 4 442 1 771 2 120 2 297 898
 Über den Weltmarktpreisen liegende Futtermittelkosten 8 066 847 518 1 811 211 
Prozentuales CSE -37 -12 -15 -10 -10

Verbraucher-NPC 1.75 1.14 1.18 1.13 1.11 

Verbraucher-NAC 1.59 1.13 1.17 1.11 1.11

Gesamtstützungsmaß (TSE) 103 251 112 627 119 179 108 239 110 462 

 Transfers von den Verbrauchern 80 139 37 172 42 924 34 857 33 736 
 Transfers von den Steuerzahlern 24 583 76 722 77 647 74 873 77 647 
 Haushaltseinnahmen -1 471 -1 268 -1 392 -1 491 -921
Prozentuales TSE (als Anteil am BIP) 2.71 0.95 1.03 0.91 0.91 

BIP-Deflator 1986-1988 = 100 100 177 173 177 182

v: vorläufig. NPC: Nominaler Schutzkoeffizient. NAC: Nominaler Unterstützungskoeffizient. 
1.  EU12 für 1986-1994, ab 1990 einschließlich neue deutsche Bundesländer; EU15 für 1995-2003; EU25 für 2004 
2.  EU25-Durchschnitt für 2006 und EU27-Durchschnitt für 2007-2008. 
3.  (Anbaufläche), An (Tierzahl), R (Einnahmen), I (Einkommen). 
MPS-Produkte sind in der Europäischen Union: Weizen, Mais, andere Getreidearten, Reis, Ölsaaten, Zucker, Milch, Rind- und Kalbfleisch, Schaffleisch, 
Schweinefleisch, Geflügel, Eier, Kartoffeln, Tomaten, Pflanzen und Blumen sowie Wein. Marktpreisstützung abzüglich Erzeugerabgaben und über den 
Weltmarktpreisen liegender Futtermittelkosten. 
Quelle: OECD, PSE/CSE Database, 2009. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/655552578006
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Kasten 4.1  Europäische Union: Produktausrichtung der Stützungsmaßnahmen 

Der Anteil der für einzelne Produkte gewährten Transfers (SCT) betrug 2006-2008 42% des PSE, gegenüber 93% im 
Zeitraum 1986-1988. Für Produktgruppen gewährte Transfers (GCT), bei denen die Erzeuger im Rahmen der Leistungs-
anspruchskriterien zwischen der Produktion mehrerer Erzeugnisse aus einer spezifischen Gruppe von Produkten wählen 
können, machten 2006-2008 6% des PSE aus, gegenüber 2% in den Jahren 1986-1988 und 21% im Zeitraum 1995-1997.
Der Anteil der GCT am PSE hat sich seit 2005 verringert, da die Betriebsprämienregelung (SPS), die keine Produktion 
von Agrarerzeugnissen verlangt und zur Kategorie „Sonstige Transfers an die Erzeuger“ (OTP) gehört, an die Stelle eines 
Teils oder aller früheren Zahlungen in den EU15-Ländern getreten ist. Die Kategorie „Für alle Produkte gewährte 
Transfers“ (ACT), die den Spielraum der Landwirte bei der Wahl der Erzeugnisse nicht einschränkt, stellte 2006-2008
einen Anteil von 19% des PSE, gegenüber 5% in den Jahren 1986-1988. Die „Sonstigen Transfers an die Erzeuger“ 
(OTP), bei denen keine Produktion von Agrarerzeugnissen vorausgesetzt wird, beliefen sich 2006-2008 auf 33% des PSE. 

Die Kategorie OPS begann ab 2005 mit der Einführung der SPS in 17 EU-Ländern und der Implementierung der 
Regelung für die einheitliche Flächenzahlung (SAPS) in den 10 Mitgliedstaaten, die der EU 2004 und 2007 beitraten, eine 
wichtige Rolle zu spielen. Beide im Rahmen dieser Regelungen vorgesehenen Zahlungen erfolgen zu festen Sätzen. 
Zusammen stellten sie 2006-2008 einen Anteil von 95% der OTP. Ein Teil der SPS gilt zurzeit als OTP2, da in einigen 
Mitgliedsländern, die ein älteres Modell der SPS anwenden, noch bestimmte Beschränkungen im Hinblick auf die 
Nutzung von Flächen für den Anbau von Obst und Gemüse existieren. Ab 2008 werden jedoch alle Ausnahmeregelungen 
auslaufen. In einigen Mitgliedsländern, die ein älteres Modell anwenden, gelten schon seit dem 1. Januar 2008 keine 
Beschränkungen mehr in Bezug auf die Flächennutzung für den Anbau von Obst und Gemüse. Ihre Betriebsprämienrege-
lung ebenso wie die aller Mitgliedsländer, die ein regionales Modell anwenden, läuft unter der Bezeichnung OTP3. Die 
SAPS, die keine Beschränkungen im Hinblick auf die Flächennutzung vorsieht, fällt unter die Kategorie OTP3, ebenso 
wie die Zahlungen für die langfristige Stilllegung von Ressourcen, z.B. für Aufforstung, Quotenrückkauf oder Rodung 
von Weinreben, sowie die Zahlungen auf der Basis spezifischer nichtproduktbezogener Leistungen, z.B. Maßnahmen zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt, von Feuchtgebieten oder festen Bestandteilen des Landschaftsbilds. 

Abbildung 4.4 Europäische Union
1
: Höhe des PSE und Produktausrichtung, 1986-2008 
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1.  EU12 für 1986-1994, ab 1990 einschließlich neue deutsche Bundesländer; EU15 für 1995-2003; EU25 für 2004-2006; EU27 ab 2007.
SCT – Für einzelne Produkte gewährte Transfers; GCT – Für Produktgruppen gewährte Transfers; ACT – Für alle Produkte gewährte 
Transfers; OTP – Sonstige Transfers an die Erzeuger. 
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(Fortsetzung)

Abbildung 4.5  Europäische Union
1
: Sonstige Transfers an die Erzeuger, 1986-2008 
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1.  EU12 für 1986-1994, ab 1990 einschließlich neue deutsche Bundesländer; EU15 für 1995-2003; EU25 für 2004-2006; EU27 ab 2007.
OTP1: Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I (Anbaufläche/Tierzahl/Einnahmen/Einkommen), Produktion nicht
erforderlich, variable Zahlungssätze (mit und ohne Sonderregelungen für bestimmte Produkte). 
OTP2: Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I, Produktion nicht erforderlich, feste Zahlungssätze (mit Sonderregelungen 
für bestimmte Produkte). 
OTP3: Zahlungen auf der Grundlage langfristiger Werte für A/An/R/I, Produktion nicht erforderlich, feste Zahlungssätze (ohne Sonderregelungen 
für bestimmte Produkte), zzgl. Zahlungen auf der Grundlage nichtproduktbezogener Kriterien sowie sonstiger Zahlungen. 
Quelle:  OECD, PSE/CSE Database, 2009. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/653480045270 
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Beschreibung der Politikentwicklungen

Wichtigste Politikinstrumente 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) setzt sich aus zwei Säulen zusammen. Die erste Säule 
besteht aus gemeinsamen Marktorganisationen (GMO) und aus Direktzahlungen, darunter die 
Betriebsprämienregelung und die einheitliche Flächenzahlung (SAPS). Die zweite Säule, die Ver-
ordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums (aus der Agenda 2000), ent-
hält verschiedene Maßnahmen, die von den EU-Mitgliedstaaten kofinanziert werden, darunter 
Agrarumweltprogramme, Zahlungen an benachteiligte Gebiete und Investitionsbeihilfen. Seit dem 
Jahr 2007 stammen die Mittel der ersten Säule aus dem Europäischen Garantiefonds für die Land-
wirtschaft (EGFL), während die Mittel der zweiten Säule aus dem Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums stammen (ELER). 

Die Betriebsprämienregelung wurde durch die GAP-Reform des Jahres 2003 eingeführt und 
im Jahr 2008 im Rahmen des Gesundheitschecks der GAP (Kasten 4.2) angepasst. Sie ersetzte 
einen Teil oder die Gesamtheit der Prämien, die Bestandteil der GMO waren. Den Landwirten 
wurden Zahlungsansprüche auf der Basis historischer Referenzbeträge zugeteilt, die ihnen im Zeitraum 
2000-2002 ausgezahlt worden waren. Die Zahlungsansprüche wurden entweder auf der Ebene der 
einzelnen Betriebe oder auf regionaler Ebene bzw. als Kombination dieser beiden Elemente fest-
gesetzt. Im Jahr 2008 war die Betriebsprämienregelung in den EU15-Ländern sowie in Malta und 
Slowenien unter Verwendung verschiedener Formeln1 vollständig umgesetzt. Ein Teil der früheren 
Flächenzahlungen für Kulturen und der tierbezogenen Zahlungen für Rinder und Schafe aus der 
Agenda 2000 sind in manchen EU15-Ländern beibehalten worden. Für bestimmte Erzeugnisse wie 
Hartweizen, Eiweißpflanzen, Energiepflanzen, Reis, Zucker, Stärkekartoffeln, Tabak, Olivenhaine, 
Obst und Gemüse sowie Baumwolle wurden Zahlungen im Rahmen der GMO-Reformen des 
Jahres 2003 und der folgenden Jahre beibehalten oder eingeführt. Die meisten dieser Zahlungen 
werden, wie im GAP-Gesundheitscheck von 2008 vereinbart, bis zum Jahr 2013 auslaufen.  

Ein besonderes Übergangsprogramm, die einheitliche Flächenzahlung (SAPS), wird in zehn 
der zwölf Länder angewandt, die in den Jahren 2004 oder 2007 der Europäischen Union beigetreten 
sind2. Im Rahmen der SAPS gibt es für jeden Hektar denselben Zahlungssatz. Allerdings können 
die Zahlungen im Rahmen der Reform der Zuckermarktordnung für diejenigen Länder reserviert 
werden, die in der Vergangenheit Zuckerproduktionsquoten besaßen. Desgleichen können Zahlungen, 
die durch die Reform der Marktordnung für Obst und Gemüse eingeführt wurden, auf vergangenheits-
bezogener Basis erfolgen, außerhalb der SAPS. Neue Mitgliedstaaten können die SAPS bis Ende 
2013 anwenden, können jedoch auch schon früher die Betriebsprämienregelung umsetzen, wie 
Malta und Slowenien es im Jahr 2007 getan haben. Während der zehnjährigen Einführungsphase 
können die neuen Mitgliedstaaten die EU-Mittel durch ergänzende einzelstaatliche Direktzahlungen 
aus ihrem nationalen Haushalt vervollständigen. Diese werden als Zusatz zur SAPS gewährt oder 
begrenzt auch als produktspezifische flächen- oder tierbezogene Zahlungen. Während der drei 
ersten Jahre nach dem Beitritt können die neuen Mitgliedstaaten die ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen aus Mitteln der Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums kofinanzieren. Insgesamt dürfen die Zahlungen 100% des EU15-Zahlungssatzes nicht 
überschreiten. 

Für Getreide gibt es Interventionspreise (nach Umsetzung des Gesundheitschecks wird sich 
dies auf Weizen beschränken), für Ölsaaten und Eiweißpflanzen (Erbsen, Bohnen und Süßlupinen) 
jedoch nicht. Die öffentliche Intervention für Mais wird stufenweise abgebaut. Zucker wird durch 
Produktionsquoten und Beihilfen für die private Lagerhaltung gestützt, die nach und nach die 
Intervention ersetzen. Das Marktstützungsprogramm für Getreide und Zucker beinhaltet auch 
Handelsschutz durch Zölle, Zollkontingente und Ausfuhrsubventionen, die zum Einsatz kommen, 
wenn die Inlandspreise sich von den Exportpreisen unterscheiden. Obst und Gemüse werden durch 
Erzeugerorganisationen (die zwischen verschiedenen Maßnahmen wählen können, um den Erzeugern 
zu helfen), durch Importmindestpreise und durch Wertzölle gestützt.  
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Interventionspreise und Produktionsquoten werden im Milchbereich in Verbindung mit Import-
schutzmaßnahmen und Ausfuhrsubventionen verwendet. Der Rindfleischmarkt wird durch Grund-
preise, Zölle, Zollkontingente und Ausfuhrsubventionen geschützt. Die Stützung im Bereich Schweine-
fleisch besteht aus Grundpreisen (die 2009 abgeschafft werden), Importschutzmaßnahmen und Export-
subventionen. Beim Schaffleisch besteht die Marktstützung aus Zöllen und Zollkontingenten, 
wobei für die meisten länderspezifischen Zollkontingente ein Zolltarif von null gilt. Für Geflügel 
und Eier gibt es keine Interventionspreise, hingegen gibt es Zollkontingente und Exportsubventionen.  

Die Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums wird durch nationale 
oder regionale Pläne für die Entwicklung des ländlichen Raums implementiert, die Listen der von 
dem jeweiligen Land gewählten Maßnahmen und deren Finanzierung enthalten. Die derzeitigen 
Pläne decken den Zeitraum 2007-2013 ab. Sie konzentrieren sich auf drei „thematische Achsen“:  
1. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, 2. Verbesserung der Umwelt 
und der Landschaft, 3. Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft. Die erste Achse beinhaltet Maßnahmen zu Gunsten der 
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, Niederlassungshilfen für Junglandwirte sowie Maßnah-
men in Bezug auf Frühverrentung, Semisubsistenz-Betriebe in der Umstrukturierung, Ausbildung, 
Erzeugergruppierungen, Wertsteigerung bei land- und forstwirtschaftlichen Produkten und Wie-
derherstellung von Produktionspotenzial nach Schäden durch Naturereignisse. Die zweite Achse 
befasst sich mit Agrarumwelt- und Tierschutzzahlungen, Zahlungen an Landwirte in benachteiligten 
Gebieten, Aufforstungszahlungen, Förderung des Schutzes der Biodiversität in bestimmten Gebieten 
und Hilfen für nichtproduktive Investitionen. Die dritte Achse steht für Maßnahmen zur Förderung 
der Diversifizierung in Richtung landwirtschaftsfremder Aktivitäten, Fremdenverkehr, Gründung 
und Entwicklung von Kleinstunternehmen, ländlicher Dienstleistungen und Schutz des Naturerbes. 
Die Pläne für die Entwicklung des ländlichen Raums unterstützen außerdem Projekte im Rahmen 
des „LEADER-Ansatzes“, der auf einem multisektoralen Konzept mit lokalen Partnerschaften zur 
Bewältigung spezifischer lokaler Probleme und technischer Hilfe aufbaut. 

Binnenpolitik 

Die Zahlungen gemäß Titel 05 des EU-Haushalts (Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung) beliefen sich im Jahr 2008 auf 54,4 Mrd. Euro3. Innerhalb dieses Haushaltstitels stiegen die 
Zahlungen für „Interventionen auf Agrarmärkten“, „Direkthilfen“ und „ländliche Entwicklung“, 
die den Ausgaben der beiden Säulen der GAP entsprechen, zwischen 2007 und 2008 um 1,7% und 
erreichten 54,2 Mrd. Euro. Im Haushaltsplan 2009 wurden für diese Maßnahmen 54,8 Mrd. Euro 
veranschlagt, ein Anstieg von 1,2% im Vergleich zu den Ausgabenzusagen des Jahres 2008. Der 
Zuwachs zwischen 2007 und 2008 ergab sich aus höheren Zahlungen für ländliche Entwicklung, 
eine Folge der stufenweisen Umsetzung der neuen Pläne für die Entwicklung des ländlichen 
Raums, während die Zahlungen für Marktinterventionen und Direkthilfen zurückgingen. Im Jahr 
2009 spiegelten höhere Ausgabenzusagen für Direkthilfen die Einführung der Zahlungen in den 
neuen Mitgliedstaaten sowie die Umsetzung der Obst-und-Gemüse-Reform wider. Die Ausgaben 
für EGFL und ELER je Mitgliedstaat im Jahr 2008 sind in Abbildung 4.6 dargestellt. 

In der EU27 erreichten die nationalen und regionalen Ausgaben für agrarpolitische Maß-
nahmen je Mitgliedstaat im Jahr 2007 etwa 26,4 Mrd. Euro und im Jahr 2008 26,9 Mrd. Euro. Seit 
dem Jahr 2006 sind sie in der EU15 im Durchschnitt relativ stabil geblieben, bis auf Irland, wo sie 
sich im Jahr 2008 mehr als verdoppelten, was hauptsächlich am starken Anstieg der Ausgaben für 
das Farm Waste Management Scheme (Programm zur Verarbeitung landwirtschaftlicher Abfälle) 
lag. Im Jahr 2007 stiegen die nationalen Ausgaben in den neuen Mitgliedstaaten an, was höhere 
Quoten bei den ergänzenden einzelstaatlichen Direktzahlungen widerspiegelte, im Jahr 2008 gingen 
sie jedoch zurück, was wahrscheinlich durch Verzögerungen bei der Umsetzung der Pläne für die 
Entwicklung des ländlichen Raums bedingt war.  

Das wesentliche Ereignis innerhalb des Berichtszeitraums ist die politische Einigung über 
den Gesundheitscheck im November 2008. Die wesentlichen Elemente sind in Kasten 4.2 zusammen-
gefasst und im Text erwähnt.  
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Abbildung 4.6  Europäische Union: EGFL-Ausgaben und ELER-Ausgaben nach Mitgliedstaaten, 2008 
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2008: Ausgaben von November 2007 bis Oktober 2008. 
1.  Fußnote der Türkei:
Die Informationen im Bericht unter der Überschrift „Zypern“ beziehen sich auf den südlichen Teil der Insel. Es existiert keine den türkischen 
und den griechischen Bevölkerungsteil der Insel gemeinsam vertretende Instanz. Die Türkei erkennt die Türkische Republik Nordzypern 
(TRNZ) an. Bis eine dauerhafte und gleichberechtigte Lösung im Kontext der Vereinten Nationen gefunden wird, hält die Türkei ihre Position 
zur „Zypernfrage“ aufrecht. 
2.  Fußnote aller der OECD angehörenden EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission: Die Republik Zypern wird von allen 
Mitgliedern der Vereinten Nationen mit Ausnahme der Türkei anerkannt. Die Informationen in diesem Bericht beziehen sich auf das Gebiet, 
das sich de facto unter der Kontrolle der Regierung der Republik Zypern befindet. 
Die Fußnoten 1 und 2 beziehen sich ebenfalls auf die Abbildungen 5.7, 5.8, die Abbildung 5.1 des Anhangs und die Tabellen 5.1 und 5.2 
des Anhangs, sofern Zypern erwähnt wird. 
Quelle:  EU-Kommission. 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/653485475310

Kasten 4.2  Der „Gesundheitscheck“ der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Der Ministerrat erzielte am 20. November 2008 eine politische Einigung über diese Reform, die im Januar 2009 
formell verabschiedet wurde. Die wichtigsten Elemente des GAP-Gesundheitschecks lauten wie folgt: 

Interventionsmechanismen: Die Intervention wird für Schweinefleisch abgeschafft und für Gerste und Sorghum auf 
null festgesetzt. Für Brotweizen sind Interventionsankäufe während des Interventionszeitraums für eine Menge von 
bis zu 3 Mio. t zu einem Preis von 101,31 Euro/t möglich. Für darüber hinausgehende Mengen erfolgt der Ankauf im 
Rahmen von Ausschreibungen. Für Butter und Magermilchpulver belaufen sich die Höchstmengen auf 30 000 t bzw. 
109 000 t, für darüber hinausgehende Mengen erfolgt der Ankauf ebenfalls im Rahmen von Ausschreibungen.  

Auslaufen der Milchquoten: Bis die Milchquotenregelung im April 2015 ausläuft, wird die Quote über fünf Jahre 
von 2009/2010 bis 2013/2014 um jeweils 1% aufgestockt. Für Italien wird die Quote bereits 2009/2010 in einem Schritt 
um 5% erhöht. 2009/2010 und 2010/2011 müssen Landwirte, die ihre Quote um mehr als 6% überschreiten, eine Abgabe 
zahlen, die um 50% über der normalen Sanktion liegt. Die Umsetzung wird in regelmäßigen Abständen überprüft. 

Abschaffung der Flächenstilllegung: Landwirte in der pflanzlichen Erzeugung werden von der Pflicht befreit, 10% 
ihrer Flächen stillzulegen. 

Weitere Entkopplung der Stützungszahlungen: Bestimmte an die Produktion gekoppelte Zahlungen, die die 
Länder im Rahmen früherer Reformen beibehalten konnten, werden in die Betriebsprämienregelung einbezogen. Eine 
Ausnahme bilden Prämien für Mutterkühe, Schaf- und Ziegenfleisch, hier können die Mitgliedstaaten die gekoppelte 
Stützung in der bisherigen Höhe aufrechterhalten. 

Umsetzung der Betriebsprämienregelung (SPS): Die Mitgliedstaaten erhalten insofern mehr Flexibilität, als sie 
sich ab 2010 für eine regionale Umsetzung der Betriebsprämienregelung entscheiden können. 

(Fortsetzung nächste Seite)
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(Fortsetzung)

Verlängerung der SAPS: Die Mitgliedstaaten, die die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung anwenden, 
können dies noch bis 2013 tun, d.h., sie müssen nicht bereits ab 2010 zur Betriebsprämienregelung übergehen.  

Hilfen für Sektoren mit besonderen Problemen (sogenannte „Artikel 68“-Maßnahmen): Bis 2009 konnten die 
Mitgliedstaaten 10% des jedem Produktionssektor entsprechenden Anteils der nationalen Obergrenze für Direktzahlungen 
einbehalten und in dem betreffenden Sektor für Umweltschutzmaßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der 
Qualität und der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse einsetzen. Hier gibt es nun mehr Flexibilität. Die 
Mittel müssen nicht mehr in denselben Sektor zurückfließen, sondern können zur Verfügung gestellt werden, um Nachteile 
in bestimmten Regionen auszugleichen, die auf die Erzeugung von Milch, Rindfleisch, Schaf- und Ziegenfleisch 
sowie Reis spezialisiert sind, oder um Ansprüche in Bereichen aufzustocken, die unter Umstrukturierungs- und/oder 
Entwicklungsprogramme fallen. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind Maßnahmen im Bereich des Risikomanagements, 
etwa Versicherungsregelungen oder Fonds auf Gegenseitigkeit. Daneben sollen auch Mitgliedstaaten, die derzeit die 
Regelung für die einheitliche Flächenzahlung (SAPS) anwenden, von diesen Bestimmungen profitieren können. 

Zusätzliche Mittel für die Landwirte in EU10+2: Die zwölf der EU seit 2004 beigetretenen Länder erhalten  
90 Mio. Euro, die ihnen die Anwendung von Artikel 68 der Verordnung so lange erleichtern sollen, bis alle Landwirte in 
den betreffenden Mitgliedstaaten Direktzahlungen erhalten.  

Verwendung nicht ausgegebener Mittel: Die Mitgliedstaaten, die die Betriebsprämienregelung anwenden, können 
derzeit nicht ausgegebene Mittel aus ihrem nationalen Finanzrahmen entweder für „Artikel 68“-Maßnahmen verwenden 
oder auf den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums übertragen. 

Weniger Mittel für Direktzahlungen, mehr für die Entwicklung des ländlichen Raums: Derzeit werden alle 
Direktzahlungen in Höhe von über 5 000 Euro jährlich um 5% gekürzt, und der betreffende Betrag wird in den 
Haushalt für die Entwicklung des ländlichen Raums eingestellt. Dieser Satz wird 2009 auf 7%, 2010 auf 8%, 2011
auf 9% und 2012 auf 10% angehoben. Bei Zahlungen von über 300 000 Euro jährlich wird ein zusätzlicher Abschlag 
von 4% vorgenommen. Die Mitgliedstaaten können diese Mittel für die Aufstockung von Programmen in den 
Bereichen Klimawandel, erneuerbare Energien, Wassermanagement und Erhaltung der biologischen Vielfalt, für 
Innovationen in diesen vier Bereichen und für flankierende Maßnahmen im Milchsektor verwenden. Die EU ergänzt 
diese Mittel zu 75% bzw. in Konvergenzregionen mit einem niedrigeren durchschnittlichen BIP zu 90%.  

Beihilfen für Junglandwirte: Die Investitionsbeihilfen für Junglandwirte im Rahmen der Entwicklung des 
ländlichen Raums werden von 55 000 Euro auf 70 000 Euro je Betrieb aufgestockt.  

Cross-Compliance: Die Zahlungen an die Landwirte sind an die Einhaltung von Qualitätsstandards in den Bereichen 
Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelqualität gebunden. Landwirte, die sich nicht an die auf nationaler Ebene 
festgelegten Anforderungen in Bezug auf die landwirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen halten, müssen mit 
einer Kürzung der Zahlungen rechnen. Diese sogenannte Cross-Compliance wird vereinfacht, d.h. bestimmte Stan-
dards, die nicht relevant sind oder nicht unter die Verantwortung der Betriebsinhaber fallen, werden gestrichen. 
Gleichzeitig wurden neue Anforderungen aufgenommen, um den Umweltnutzen der Flächenstilllegung zu erhalten 
und das Wassermanagement zu verbessern. Die Anforderungen der ersten und zweiten Säule der GAP werden 
aufeinander abgestimmt. 

Zahlungsgrenzen: Die Mitgliedstaaten müssen eine Mindestgrenze von 100 Euro oder eine Mindestgröße von
1 Hektar je landwirtschaftlichen Betrieb anwenden. Diese Mindestwerte können jedoch in den einzelnen Ländern, je 
nach der Differenz zwischen der EU-durchschnittlichen Betriebsgröße bzw. Zahlungshöhe und den entsprechenden 
nationalen Durchschnittswerten, zwischen 100 Euro und 500 Euro bzw. zwischen 0,1 Hektar und 5 Hektar variieren. 

Sonstige Maßnahmen: Eine Reihe kleinerer Stützungsregelungen wird ab 2012 in die Betriebsprämienregelung 
einbezogen. Außerdem wird die Prämie für Energiepflanzen abgeschafft. 

________________________ 
Quelle: Verordnungen (EG) Nr. 72, 73 und 74/2009 des Rates vom 19. Januar 2009. Pressemitteilung IP/08/1749 vom 20.11.2008.
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_de.htm. 

Reform der Agrarmarktordnungen 
Eine Reihe von Reformen der gemeinsamen Marktorganisationen (GMO) wurde im  

Berichtszeitraum entweder umgesetzt oder vereinbart. Die Reform der Bananenmarktordnung
wurde im Januar 2007 umgesetzt. Sie führt spezifische Stützungsmaßnahmen für die Gebiete in 
äußerster Randlage ein, in denen die meisten EU-Bananen angebaut werden, und bezieht auch 
Zahlungen für Erzeuger in anderen Regionen in die Betriebsprämienregelung ein. Die Umsetzung 
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der Zuckermarktordnung, die Mitte des Jahres 2006 begonnen hatte, wurde fortgeführt. Im 
September 2007 kam der Rat überein, die vorläufige Zuckerumstrukturierungsregelung zu ver-
ändern, um die Ausgleichszahlungen zur Aufgabe von Produktionsquoten attraktiver zu gestalten. 
Insbesondere wurde der Anteil der Umstrukturierungshilfe für Erzeuger und Lohnunternehmen, 
die Quoten zurückgeben, auf 10% festgelegt, und Erzeuger erhielten eine zusätzliche Zahlung von 
237,50 Euro pro Tonne aufgegebener Quote. Diese Maßnahmen wurden rückwirkend umgesetzt. 

Die Reformen der GMO für Obst und Gemüse sowie für Wein wurden im Jahr 2007 bzw. 
2008 vereinbart. Die wesentlichen Elemente der Reformen sind in den Kästen 4.3 und 4.4  
beschrieben. Zusammenfassend ist zu sagen, dass manche Maßnahmen beendet oder angepasst 
wurden, während diese Bereiche gleichzeitig in die Betriebsprämienregelung aufgenommen wurden. 
Eine neue Reform des Stützungsmechanismus für Baumwolle wurde ebenfalls im Jahr 2008 ver-
einbart. Sie führte dazu, dass nun 65% der Hilfen in die Betriebsprämienregelung eingehen und die 
restlichen 35% als Flächenzahlungen an die Baumwollproduktion gekoppelt bleiben. Nationale 
Grundflächen, die von einer Zahlung je Hektar Baumwollanbaufläche profitieren könnten, wurden 
in Griechenland (370 000 Hektar), Spanien (70 000 Hektar) und Portugal (360 Hektar) eingeführt. 
Es wurden nationale Umstrukturierungsprogramme ins Leben gerufen, um die Umstrukturierung 
der Baumwollentkörnungsindustrie zu erleichtern sowie die Qualität und Vermarktung der erzeug-
ten Baumwolle zu verbessern. Griechenland, das 76% der europäischen Baumwolle produziert, 
erhielt einen Betrag von 4,0 Mio. Euro, während Spanien 6,1 Mio. Euro erhielt.  

Kasten 4.3  Die Reform der gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse 

Die Reform wurde im September 2007 vom Ministerrat verabschiedet [Verordnung des (EG) Rats 1182/2007]. Die in 
der Verordnung der (EG) Kommission 1580/2007 dargelegten Durchführungsbestimmungen gelten ab dem 1. Januar 
2008. Die wichtigsten Elemente der Reform sind folgende: 

 Erzeugerorganisationen: Die Erzeugerorganisationen (EO) erhalten mehr Flexibilität, außerdem wird die Regelung 
vereinfacht. Zur Förderung der Gründung neuer Erzeugerorganisationen werden die entsprechenden Zuschüsse der 
Gemeinschaft dort, wo weniger als 20% der Produktion in EO gebündelt sind, und insbesondere in den neuen Mit-
gliedstaaten, von bisher 50% auf 60% aufgestockt. Mitgliedstaaten und EO werden künftig operationelle Programme 
auf Basis einer nationalen Strategie entwickeln.

 Krisenmanagement: Dies erfolgt durch die Erzeugerorganisationen und wird zu 50% aus dem (EG-)Gemeinschafts-
haushalt finanziert. Dabei kommen folgende Instrumente zum Einsatz: Ernte vor der Reifung, Nichternte, Werbe- und 
Kommunikationsmaßnahmen bei Marktkrisen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Ernteversicherung, Hilfe bei der 
Aufnahme von Bankdarlehen und Zuschüsse zu den Verwaltungskosten für die Einrichtung von Risikofonds. Markt-
rücknahmen durch die Erzeugerorganisationen können von der Gemeinschaft zu 50% kofinanziert werden; werden 
die Erzeugnisse kostenlos in Schulen und ähnlichen Einrichtungen verteilt, übernimmt die Gemeinschaft 100% der 
Kosten. Die Beihilfe der Gemeinschaft ist zwar weiterhin auf 4,1% des Gesamtwerts der vermarkteten Erzeugnisse 
begrenzt, dieser Anteil kann jedoch auf 4,6% steigen, wenn der zusätzliche Betrag nur für das Krisenmanagement 
verwendet wird. Die staatliche Beihilfe darf drei Jahre lang auch Nichtmitgliedern gewährt werden, die einen Vertrag 
mit einer Erzeugergemeinschaft geschlossen haben. Für Nichtmitglieder dürfen die Ausgleichszahlungen aber 
höchstens 75% der Gemeinschaftszuschüsse an die Mitglieder betragen. 

 Einbeziehung von Obst und Gemüse in die Betriebsprämienregelung: Obst- und Gemüseanbauflächen kommen 
künftig ebenso wie die anderen Agrarbereiche für die in die Betriebsprämienregelung (SPS) einzubeziehenden 
Zahlungen in Betracht. Alle derzeitigen Beihilfen für verarbeitetes Obst und Gemüse werden ebenfalls einbezogen 
und die einzelstaatlichen Obergrenzen für die Betriebsprämienregelung angehoben. Insgesamt werden für die  
Betriebsprämienregelung 800 Mio. Euro umgeschichtet. Bei Tomaten können die Mitgliedstaaten jedoch vier Jahre 
lang (2008-2011) Übergangszahlungen leisten, sofern der produktabhängige Anteil dieser Zahlungen 50% der 
einzelstaatlichen Obergrenzen nicht überschreitet. Bei Dauerkulturen dürfen die Übergangszahlungen fünf Jahre lang 
gewährt werden, sofern der produktabhängige Anteil nach dem 31. Dezember 2010 höchstens 75% der einzelstaat-
lichen Obergrenze beträgt. Die Mitgliedstaaten können die Zuteilung der Zahlungsansprüche für die Obst- und 
Gemüseanbauflächen bis zu drei Jahre aufschieben. 

 (Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung)

 Umweltschutzmaßnahmen: Durch Einbeziehung der Obst- und Gemüseerzeugung in die Betriebsprämienregelung 
wird die Cross Compliance (also die Verpflichtung zur Einhaltung von Standards bezüglich Umwelt- und Tierschutz 
sowie Lebensmittelqualität) für die Landwirte, die Direktbeihilfen erhalten, verbindlich vorgeschrieben. Außerdem 
müssen die Erzeugerorganisationen in jedem operationellen Programm mindestens 10% der Ausgaben für Umwelt-
schutzmaßnahmen verwenden. Die ökologische Landwirtschaft wird in allen operationellen Programmen zu 60% von 
der Gemeinschaft kofinanziert. 

 Absatzförderung: Die Erzeugerorganisationen haben die Möglichkeit, die Förderung des Obst- und Gemüse-
konsums in ihre operationellen Programme einzubeziehen. Für Absatzförderungsmaßnahmen bei Kindern und 
Jugendlichen an Schulen werden im Rahmen der allgemeinen Verordnung zur Absatzförderung zusätzlich 6 Mio. Euro 
bereitgestellt. Weitere zu 100% von der EG finanzierte 8 Mio. Euro werden zur Verfügung gestellt, um bis zu 5% der 
von einer Erzeugerorganisation vermarkteten Obst- und Gemüsemenge kostenlos an Schulen, Krankenhäuser und 
wohltätige Einrichtungen zu verteilen. Damit wird eine im November 2008 vereinbarte Regelung zur Abgabe von 
Obst und Gemüse an Schulen finanziert, die 2009/2010 eingeführt wird. 

 Übergangszahlungen für Beerenfrüchte: Damit sich die Erzeuger von zur Verarbeitung bestimmten Erdbeeren und 
Himbeeren an die Marktbedingungen anpassen können, erhalten sie übergangsweise aus dem Gemeinschaftshaushalt 
für eine bestimmte Hektarzahl bis zu fünf Jahre lang Direktzahlungen in Höhe von 230 Euro je ha. Die Mitgliedstaaten 
können diesen Betrag auf höchstens 400 Euro je ha aufstocken. 

Entkoppelte Zahlungen für Obst und Gemüse in Mitgliedstaaten mit Regelung für die einheitliche Flächen-
zahlung: Die Mitgliedstaaten, die diese Regelung anwenden, können eine mengenunabhängige Zahlung für die 
bisherigen Erzeuger von Obst und Gemüse einführen. Sie mussten bis zum 1. November 2007 darüber entscheiden, 
wie viel von den Mitteln, die für die einheitliche Flächenzahlung vorgesehen sind, für die mengenunabhängigen 
Zahlungen verwendet werden und welche Kriterien für die Zahlungen gelten sollen. 

Handel mit Drittstaaten: Die Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse werden abgeschafft. 

________________________ 
Quelle: http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/fruitveg/index_en.htm. 

Die administrativ geregelten Preise sind unverändert geblieben, abgesehen von Kürzungen 
bei den Interventionspreisen für Butter und Magermilchpulver, die im Rahmen der GAP-Reform 
von 2003 geplant worden waren, und Kürzungen bei den Mindestpreisen für Zuckerrüben auf 
Grund der Zuckerreform von 2006. Die Maisinterventionen werden über einen Zeitraum von drei 
Jahren, von Juli 2007 bis Juli 2009, stufenweise beendet. Der Gesundheitscheck, der seit Januar 
2009 umgesetzt wird, enthält weitere Veränderungen der Interventionsmechanismen, darunter das 
Ende der Intervention für Schweinefleisch, die Festsetzung eines Werts von null bei den Interven-
tionsmengen für Gerste und Hafer sowie die Einführung quantitativer Einschränkungen der Inter-
ventionskäufe für Weizen, Butter und Magermilchpulver, so dass bei Überschreitung der Grenz-
werte die Intervention per Ausschreibung erfolgt (Kasten 4.2).  

Im Rahmen der Reform der Zuckermarktordnung im Jahr 2006 werden die Produktionsquoten
neun Jahre lang nicht verändert (von 2006/2007 bis 2014/2015). Die Milchquoten wurden ab April 
2008 um 2% erhöht. Außerdem stiegen die Milchquoten im Einklang mit der Agenda 2000 in elf 
Mitgliedstaaten um weitere 0,5%.  

Im Rahmen des Gesundheitschecks werden die Milchquoten bis 2015 auslaufen (Kasten 4.2). 
Die obligatorische Flächenstilllegungsquote wurde für Herbst 2007 und Frühjahr 2008 auf null 
festgelegt und später durch den Gesundheitscheck abgeschafft. In Irland wurde im Jahr 2007 ein 
neues Milchquotenhandelssystem eingeführt. Dieses System besteht aus zwei Elementen, einem 
Prioritätenpool und einer Marktbörse. Beim Prioritätenpool werden Quoten an vorrangige Kategorien 
wie Junglandwirte und kleine Erzeuger zu einem Höchstpreis von 0,10 Euro pro Liter verteilt. Die 
Marktbörse ist für den verbleibenden Quotenhandel verantwortlich und stellt ungefähr 70% des 
gesamten Handels. Der Preis entsteht aus der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern, wobei 
die Börse regional auf Molkereiebene stattfindet.  
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Kasten 4.4  Die Reform der gemeinsamen Marktorganisation für Wein 

Die Reform wurde im April 2008 vom Ministerrat verabschiedet [Verordnung des Rates (EG) Nr. 479/2008]. Der 
überwiegende Teil der in Verordnung (EG) Nr. 555/2008 dargelegten neuen Regelungen gilt ab dem 1. August 2008. Die 
übrigen Regelungen (hauptsächlich zu önologischen Verfahren und Etikettierung) wurden 2009 veröffentlicht und gelten 
seit dem 1. August 2009. Die wichtigsten Punkte der Reform sind: 

 Nationale Finanzrahmen: Diese Finanzrahmen erlauben den Mitgliedstaaten, erforderliche Maßnahmen an die 
nationalen Gegebenheiten anzupassen. Mögliche Maßnahmen sind u.a.: Absatzförderung in Nicht-EU-Ländern, 
Umstrukturierung/Umstellung von Rebflächen, Investitionen zur Modernisierung der Produktionskette und in 
Innovationen, Unterstützung der grünen Weinlese, neue Maßnahmen zum Krisenmanagement und produktions-
entkoppelte Zahlungen. 

 Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums in Weinbauregionen: Mehr Unterstützung 
ist für folgende Bereiche vorgesehen: Niederlassung von Jungweinbauern, Verbesserung der Vermarktung, Berufs-
bildung, Kompensierung der mit der Erhaltung von Kulturlandschaften verbundenen Zusatzkosten und Einkommens-
einbußen sowie Vorruhestandsregelungen.  

 Pflanzungsrechte: Die Pflanzungsrechte werden auf EU-Ebene bis Ende 2015 abgeschafft; sie können jedoch auf 
nationaler Ebene bis 2018 beibehalten werden. 

 Schrittweise Abschaffung der Destillationsregelungen: Die Dringlichkeitsdestillation wird nach Ermessen der 
Mitgliedstaaten auf vier Jahre bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011/2012 begrenzt, wobei die Ausgaben im 
ersten Jahr auf 20%, im zweiten Jahr auf 15%, im dritten Jahr auf 10% und im vierten Jahr auf 5% des nationalen 
Finanzrahmens beschränkt sind. Die Destillation von Trinkalkohol wird innerhalb von vier Jahren schrittweise 
abgeschafft, wobei die produktgekoppelte Zahlung nach der Übergangszeit durch die entkoppelte Betriebsprämie 
ersetzt wird. 

 Rodung: Im Rahmen einer dreijährigen freiwilligen Rodungsregelung für eine Gesamtfläche von 175 000 Hektar 
werden die Prämien von Jahr zu Jahr schrittweise gekürzt. Die EU oder ein Mitgliedstaat kann die Rodung in bestimmten 
Gebieten begrenzen, um eine bestimmte regionale oder nationale Mindestweinbaufläche aufrechtzuerhalten, oder sie 
aus Umweltschutzgründen oder in Berggebieten und Steillagen ablehnen. 

Einführung der Betriebsprämienregelung: Den Mitgliedstaaten steht es frei, den Keltertraubenerzeugern eine 
Betriebsprämie zu gewähren. Weinbauern, die ihre Rebflächen roden, wird diese Prämie in allen Mitgliedstaaten 
gewährt.

 Önologische Verfahren: Die Zuständigkeit für die Genehmigung neuer bzw. die Änderung bestehender önologischer 
Verfahren wird auf die Kommission übertragen, die die von der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) 
genehmigten önologischen Verfahren bewertet und sie gegebenenfalls in die Liste der genehmigten EU-Verfahren 
aufnimmt.  

Bessere Etikettierungsvorschriften: Weine mit geschützten geografischen Angaben und Weine mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung bilden die Grundlage der Qualitätsweinregelung der EU. Etablierte nationale Strategien zur 
Qualitätssicherung werden beibehalten. Die Etikettierung wird vereinfacht: So wird es z.B. bei EU-Weinen ohne 
geografische Angabe möglich sein, die Rebsorte und den Jahrgang auf dem Etikett anzugeben. 

Trockenzuckerung: Senkung der Obergrenzen für die zulässigen Anreicherungen mit Zucker oder Traubenmost mit 
Ausnahmeregelungen bei außergewöhnlichen Witterungsbedingungen. 

Beihilfe für die Verwendung von Traubenmost: Diese Beihilfe darf in ihrer derzeitigen Form vier Jahre lang 
weitergezahlt werden. Nach dieser Übergangszeit können die Ausgaben für die Mostbeihilfe in produktionsentkoppelte 
Beihilfen an die Traubenerzeuger umgewandelt werden. 

________________________ 

Quelle: http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm. 

Direktzahlungssysteme 
Seit 2007 sind die durch die Reform des Jahres 2003 in allen Mitgliedstaaten eingeführte 

Milchprämie sowie die mit der Zuckerreform von 2006 eingeführten Zahlungen für Zuckerrüben-
produzenten in der Betriebsprämienregelung enthalten. Obst und Gemüse wurden im Januar 2008 in 
die Betriebsprämienregelung aufgenommen (Kasten 4.3) und Wein im August 2008 (Kasten 4.4). Die 
Umsetzung der Reformen dieser Agrarmarktordnungen ist das wesentliche Element, das den Anstieg 
der Betriebsprämienzahlungen erklärt. Dies führte dazu, dass die Summe der Zahlungen aus der 
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Betriebsprämienregelung sich im Jahr 2008 auf etwa 30 Mrd. Euro belief. Die Mitgliedstaaten 
erhielten die Erlaubnis, für bestimmte Obst- und Gemüsesorten unter den in Kasten 4.2 beschriebenen 
Bedingungen Übergangszahlungen beizubehalten. Außerdem dürfen die Mitgliedstaaten gewisse 
Gruppen von Obst- und Gemüsesorten in bestimmten Regionen von Zahlungen ausschließen, und 
zwar für eine begrenzte Zeitdauer bis höchstens Ende 2010. Einen Überblick über die Umsetzung 
der Obst- und Gemüsereform in den einzelnen Ländern bietet die Webseite der EU-Kommission4.
Sie zeigt, dass Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal die Einordnung aller 
oder eines Teils der Zahlungen für zur Verarbeitung bestimmte Tomaten und Zitrusfrüchte bzw. 
zur Verarbeitung bestimmte Birnen, Pfirsiche und Pflaumen in die Betriebsprämienregelung ver-
schoben haben. Österreich hat die Einbeziehung von Obst und Gemüse sowie Speisekartoffeln 
und des Betriebs von Baumschulen bis 2010 eingeschränkt, während Frankreich und Spanien im 
Jahr 2008 die Einbeziehung auf eine bestimmte Liste von Produkten beschränkten.  

Im Rahmen der GAP-Reform von 2003 durften die Mitgliedstaaten wahlweise bis zu 10% 
der Komponente der nationalen Grenzwerte für bestimmte Formen von Landwirtschaft, die für den 
Schutz oder die Verbesserung ihrer Umwelt oder für die Optimierung der Qualität und Vermark-
tung der Agrarprodukte (Artikel 69 der EG-Verordnung Nr. 1782/2003) von Bedeutung sind, 
einbehalten. Ein Überblick über die Umsetzung dieser Vorgabe in den Mitgliedstaaten findet sich 
auf der Webseite der EU-Kommission5. Ende 2007 hatten Finnland, Griechenland, Italien,  
Portugal, Schottland, Slowenien, Spanien und Schweden diese Möglichkeit genutzt.  

Die Übergangszeit für die Anwendung der einheitlichen Flächenzahlungen (SAPS) in den 
neuen Mitgliedstaaten wurde bis 2013 weiter verlängert. Danach findet das gemeinsame System 
Anwendung. Malta und Slowenien wenden die Betriebsprämienregelung seit Januar 2007 an. Die 
Einführung der Direktzahlungen in den neuen Mitgliedstaaten ist wie geplant vorangeschritten: 
Die im Jahr 2004 beigetretenen Länder erhielten im Jahr 2007 40% der Zahlungsquote der EU15 
und im Jahr 2008 dann 50%; Bulgarien und Rumänien, die 2007 beigetreten sind, erhielten im Jahr 
2007 25% der Zahlungsquote der EU15 und im Jahr 2008 dann 30%. Dadurch erhöhten sich die 
SAPS im Jahr 2008 um 28% und erreichten 40 Mrd. Euro.  

Die Mitgliedstaaten, die die SAPS anwenden, konnten einen Teil oder die Gesamtheit der 
Zuckerzahlungen und der Obst-und-Gemüse-Zahlungen getrennt verbuchen, d.h. sie konnten diese 
Zahlungen für Landwirte reservieren, die während des Referenzzeitraums Zuckerrüben  
sowie Obst und Gemüse angebaut hatten. Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumänien und die 
Slowakische Republik verbuchten 100% der Zuckerzahlungen getrennt, während die Tschechische 
Republik 85% getrennt verbuchte. Bulgarien, Lettland, Litauen, Ungarn und Polen verbuchten 
100% der Übergangszahlungen für Weichobst getrennt. Die Tschechische Republik behielt eine 
separate Zahlung für zur Verarbeitung bestimmte Tomaten, Ungarn für Tomaten und andere 
Früchte und Polen für Tomaten, Pfirsiche und Birnen. Rumänien hat beschlossen, 50% der Summe 
für zur Verarbeitung bestimmte Tomaten bis 2011 separat zu verbuchen, während die Slowakische 
Republik sich dafür entschieden hat, 50% der Summe für zur Verarbeitung bestimmte Tomaten 
und 100% der Summe für alle Früchte außer den einjährigen Kulturen getrennt zu führen.  

Die Veränderungen bei den produktbezogenen Zahlungen fanden hauptsächlich im Rahmen 
der obengenannten Reformen statt. Zusätzlich wurden die Hilfen für Flachs und Hanf für das 
Vermarktungsjahr 2008/2009 verlängert. Die Hilfe pro Hektar Energiepflanzen wurde 2008 reduziert, 
da die bepflanzten Flächen die maximale garantierte Fläche des Jahres 2007 überstiegen. Ab 2007 
stand diese Hilfe den neuen Mitgliedstaaten zur Verfügung, im Jahr 2009 wurde sie jedoch durch 
den Gesundheitscheck beendet. Informationen zu den jeweils von einzelnen Mitgliedstaaten bei-
behaltenen produktbezogenen Zahlungen finden sich auf der Webseite der EU-Kommission6.

Die im Jahr 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten haben in Ergänzung zu den EU-finanzierten 
SAPS-Zahlungen weiterhin die ergänzenden einzelstaatlichen Direktzahlungen eingesetzt. 
Tabelle 4.3 informiert über diese Zahlungen in verschiedenen Mitgliedstaaten. In der Tschechischen 
Republik wurden die Hektarzahlungen für Kulturpflanzen im Jahr 2008 durch eine Pauschal-
zahlung pro Hektar der Gesamtfläche (53,7 Euro pro Hektar) ersetzt. Lettland hat im Jahr 2007 
dieselbe Änderung vorgenommen und zusätzlich für Rinderzüchter und Milchbauern neue  
ergänzende einzelstaatliche Direktzahlungen eingeführt, die von den derzeitigen flächen- und tier- 
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Tabelle 4.3  Wichtigste ergänzende einzelstaatliche Direktzahlungen in den neuen Mitgliedstaaten 

Anteil der ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen in Prozent des EU15-Satzes Wichtigste Zahlungen im Jahr 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 Prozentualer Anteil aller ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen 

Bulgarien n.a. n.a. n.a. 0 17 Einheitliche Flächenzahlung (78%), Milchzahlung (16%), Prämie 
für Mutterschaf und Ziege (6%), 47% der einzelstaatlichen 
Direktzahlungen aus EU-Mitteln zur Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums. 

Estland 18 15 30 34 49 Milchkühe (35%), Kulturpflanzen und zertifiziertes Saatgut (17%), 
historische Kulturpflanzen (28%), Mutterkühe und Rinder (19%) 
und Mutterschafe (1%). 

Lettland 43 38 41 47 52 Einheitliche Flächenzahlung (24%), Betriebsprämie Milch (28%), 
Kulturpflanzen (24%), Betriebsprämienzahlung Rindfleisch (8%), 
Futterpflanzen (5%), Schlachtprämie (6%), Mutterkühe (4%), 
Kartoffelstärke, Mutterschafe und Saatgut (1%). 

Litauen 14 26 28 32 35 Kulturpflanzen (43%), Milch (27%), Bullen (13%), Schlachtprämie 
(11%) und Mutterkühe (6%). 

Polen 34 35 Kulturpflanzen (78%), Dauerweiden (22%) und Hopfen. 
Rumänien n.a. n.a. n.a. 6 7 Rinder (57%), Schafe und Ziegen (13%), Schweine (11%), Milch 

(10%), Geflügel (9%) und Bienen (1%). 
Slowak. Rep. 22 14 15 27 34 Großvieheinheit (51%), Kulturpflanzen (46%) und Tabak (3%). 
Tschech. Rep. 21 28 29 30 32 Einheitliche Flächenzahlung (68%), tierbezogene Zahlungen für 

Wiederkäuer (25%), Mutterkuhprämie (6%), Hopfen, Kartoffeln, 
und hochwertiges Saatgut (1%). 

Ungarn 14 26 21 25 25 Ackerfläche (64%), Milch (21%), Rinder (11%), Schafe und Ziegen 
(3%), Tabak (1%). 

n.a. = nicht anwendbar. 
Quelle:  OECD, PSE/CSE Datenbase, 2009. 

bezogenen Zahlungen entkoppelt sind und neuen Landwirten unter bestimmten Bedingungen 
gewährt wurden. Seit 2007 dürfen lettische Landwirte außerdem Unterstützung für Energiepflanzen 
und Dauerweiden beantragen. Estland hat die ergänzenden einzelstaatlichen Direktzahlungen für 
Milchkühe, Rinder, Mutterschafe (seit 2008) sowie z.T. für Kulturpflanzen von den derzeitigen 
Parametern entkoppelt und im Jahr 2007 Zahlungen für Energiepflanzen eingeführt. Bulgarien
und Rumänien haben die ergänzenden einzelstaatlichen Direktzahlungen im Jahr 2007, nach 
ihrem EU-Beitritt, eingeführt. Während Bulgarien im Jahr 2007 alle ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen als SAPS umgesetzt hat, wurde im Jahr 2008 etwa ein Viertel der ergänzenden 
einzelstaatlichen Direktzahlungen den Milchbauern und Schafzüchtern in Form von Zahlungen pro 
Tonne Milch und pro Schaf zugesprochen. In Rumänien wurden die ergänzenden einzelstaatlichen 
Direktzahlungen 2007 für Rinder und Schafe eingeführt. Neue ergänzende einzelstaatliche Direkt-
zahlungen traten im Jahr 2008 für Schweine, Geflügel, Milch und Bienen in Kraft.  

Die Landwirte in Malta erhielten für gewisse Produkte aus dem Special Marketing Policy 
Programme for Maltese Agriculture (SMPPMA) weiterhin Zahlungen auf der Basis der historischen 
Differenz zwischen EU-Preisen und maltesischen Preisen. Diese Zahlungen werden bis 2010 für die 
Viehzuchtsektoren und bis 2014 für die Sektoren Obst und Gemüse sowie Wein vollständig beendet.  

Die Reformen des Jahres 2006 bezüglich der Unterstützung für Gebiete in äußerster Randlage 
(POSEI) und die kleineren Inseln des Ägäischen Meeres traten Anfang 2007 in Kraft. Diese Regelun-
gen räumen den Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung der Bezugsvereinbarungen 
ein und unterstützen lokale Agrarprodukte mit einem jährlichen Budget von 84,7 Mio. Euro für 
französische Überseegebiete, 77,3 Mio. Euro für die Azoren und Madeira (Portugal), 127,3 Mio. Euro 
für die Kanarischen Inseln (Spanien) und 5,5 Mio. Euro für die griechischen Ägäis-Inseln (Ver-
ordnung des Rates (EG) Nr. 247/2006). 
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Projekte zur ländlichen Entwicklung 
Die Umsetzungsphase der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums im Zeit-

raum 2007-2013 hat begonnen, und bis November 2008 waren alle Pläne für die Entwicklung des 
ländlichen Raums vereinbart worden. Das Budget der Pläne für die Entwicklung des ländlichen 
Raums beträgt 150 Mrd. Euro über sieben Jahre oder 21 Mrd. Euro jährlich. Im Durchschnitt der 
EU27 kommen 60% der Gelder für die Pläne von der EU (vgl. Anhangstabelle 4.2). In der  
Anhangstabelle 4.1 sind die Maßnahmen aufgeführt, für deren Umsetzung sich die Mitgliedstaaten 
im Rahmen ihrer Pläne entschieden haben. Länder mit regionalen Plänen für die Entwicklung des 
ländlichen Raums wie Deutschland, Italien und Spanien nutzen den Großteil der Maßnahmen. 
Neue Mitgliedstaaten nehmen eher weniger Maßnahmen in Anspruch als die Mitglieder der EU15. 
Manche Maßnahmen werden in allen Mitgliedstaaten ausgewählt: berufsbildende Maßnahmen, 
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, Zahlungen an Landwirte in benachteiligten Gebieten, 
die nicht Berggebiete sind, und Agrarumweltzahlungen. Andere werden in den meisten Mitglied-
staaten ausgewählt: Niederlassung von Junglandwirten (in allen Ländern bis auf Malta), Erhöhung 
der Wertschöpfung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse (in allen Ländern bis auf Irland,
wo die Forstwirtschaft nicht Teil des Plans ist), Verbesserung und Ausbau der land- und forstwirt-
schaftlichen Infrastruktur (alle Länder bis auf Bulgarien und Irland). Maßnahmen wie die Diversifi-
zierung hin zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten und die Förderung der Fremdenverkehrsaktivi-
täten werden von vielen Ländern ausgewählt. LEADER-Maßnahmen werden oft ausgewählt, doch 
hatten im Jahr 2008 nur wenige Länder diese Maßnahmen umgesetzt. 

Die Maßnahmen werden in vier Kategorien oder Achsen eingeteilt: 1. Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Land- und Forstwirtschaft, 2. Verbesserung der Umwelt und des ländlichen 
Raums, 3. Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Diversifizierung 
der ländlichen Wirtschaft, 4. LEADER-Maßnahmen. Die Maßnahmen der Achsen 1 und 2 wenden 
sich fast ausschließlich an Land- und Forstwirte, wohingegen sich alle lokalen Akteure für Maß-
nahmen der Achsen 3 und 4 bewerben können. Eine Vorgabe des Programms war, dass der finanzielle 
Beitrag in Achse 1 und 3 mindestens 10% betragen sollte und 3,25% in Achse 2 sowie 5% für die 
LEADER-Achse für die EU15-Mitgliedstaaten (und im Durchschnitt 2,5% für den Zeitraum in den 
neuen Mitgliedstaaten, die bis zum Ende des Zeitraums die Quote von 5% erreichen müssen). Abbil-
dung 4.7 zeigt, für welche Aufteilung der Mittel nach Achsen die Mitgliedstaaten sich im Programm-
zeitraum 2007-2013 entschieden haben. Die Abbildung 4.1 im Anhang und die Anhangstabelle 4.2 
zeigen außerdem den jeweiligen Anteil an EU- und nationalen Mitteln nach Achse und nach Land. 

Die Achse 2, zu der die Agrarumweltzahlungen und die Zahlungen in benachteiligten Gebie-
ten zählen, erhalten den höchsten Anteil an ELER-Mitteln (46%) innerhalb der EU27, gefolgt von 
Achse 1 (34%) und Achse 3 (12%), während die LEADER-Achse und die technische Hilfe 6% 
bzw. 2% der Mittel erhalten. Die EU15-Länder bevorzugen die Achse 2 (52% der gesamten  
Mittel), während die neuen Mitgliedstaaten die Investitionsmaßnahmen der Achse 1 (40% der 
Mittel) und Achse 3 (20%) mehr nutzen als die EU15-Länder. Einige Maßnahmen der Achse 1 
betreffen spezifisch die neuen Mitgliedstaaten. 

Bei den Ländern mit mehr als 40% der Planmittel in Achse 1 handelt es sich hauptsächlich um 
die neuen Mitgliedstaaten, aber auch Belgien, Griechenland, Portugal und Spanien gehören dazu. 
Die Tschechische Republik ist einer der neuen Mitgliedstaaten, die weniger als 30% der Mittel in die 
erste Achse stecken, wie auch mehrere nord- und mitteleuropäische Länder der EU15. In Spanien
dienen über 40% der Achse-1-Maßnahmen (20% der Mittel) den Investitionen in Bewässerungs-
anlagen. Diese spielen auch in Portugal eine wichtige Rolle (28% der Achse-1-Ausgaben). Die 
Länder mit weniger als 40% in Achse 2 sind im Wesentlichen neue Mitgliedstaaten, aber auch 
Belgien, Griechenland, die Niederlande, Portugal und Spanien. Die Länder, die mehr als 60% 
der ELER-Mittel in die zweite Achse investieren, befinden sich hauptsächlich in Nordeuropa (bis 
auf Österreich). Die Länder, in denen etwa 10% oder mehr auf die dritte Achse entfallen, sind oft neue 
Mitgliedstaaten. Deutschland und die Niederlande gehören ebenfalls dazu. Die nationalen Kofinan-
zierungsanteile sind in Belgien (für Achse-1-Maßnahmen), Luxemburg (für Achsen 1 und 2) und 
Finnland (für Achse-2-Maßnahmen) besonders hoch. Entsprechend der Verordnung sind die EU-
Kofinanzierungsanteile in den neuen Mitgliedstaaten höher als in den EU15-Mitgliedern.  



II.4  EUROPÄISCHE UNION 

 AGRARPOLITIK IN DEN OECD-LÄNDERN: MONITORING UND EVALUIERUNG 2009 – © OECD 2009 122

Abbildung 4.7  Verteilung der EU- und nationalen Mittel der Pläne für die Entwicklung 
des ländlichen Raums nach Achse und nach Mitgliedstaaten, 2007-2013 
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Die Abbildung 4.8 wird auf der Basis der tatsächlichen ELER-Ausgaben des Jahres 2008 die 
Bedeutung der Agrarumweltzahlungen und der Zahlungen in benachteiligten Gebieten verdeut-
licht. Im Durchschnitt beliefen sich diese Maßnahmen in den EU15 auf 40% bzw. 30% aller 
ELER-Ausgaben. Darin kommen die entsprechenden Politikziele zum Ausdruck, aber auch die 
Tatsache, dass diese Maßnahmen in den Plänen für die Entwicklung des ländlichen Raums für 
2000-2006 bereits fest verankert waren und in den Plänen für 2007 weiter umgesetzt wurden. In 
den neuen Mitgliedstaaten war der Anteil der Agrarumweltzahlungen an den ELER-Ausgaben 
halb so hoch wie bei den EU15 (etwa 20%), während der Anteil der Zahlungen in benachteiligten 
Gebieten nahezu 40% betrug. Diese unterschiedliche Schwerpunktsetzung zwischen den EU15-
Ländern und den neuen Mitgliedstaaten kann damit zusammenhängen, dass die Ziele voneinander 
abweichen, aber auch auf Maßnahmen zurückzuführen sein, die im vorhergehenden Zeitraum 
umgesetzt wurden. Außerdem hat die Umsetzung der neuen Maßnahmen in manchen Ländern 
kaum begonnen, weil dort die Pläne für 2007-2013 erst spät vereinbart wurden. Die Tabelle 4.1 im 
Anhang verschafft einen Eindruck von den Maßnahmen, die bereits ausgewählt, aber noch nicht 
umgesetzt wurden.  

Die derzeitige Definition der benachteiligten Gebiete wird bis ins Jahr 2013 beibehalten. 
Zahlungen für diese Gebiete werden inzwischen als „Beihilfen für Landwirte in Gebieten mit 
naturbedingten Nachteilen“ bezeichnet. Im Mai 2008 startete die Europäische Kommission, als 
Antwort auf einen Bericht des Europäischen Rechnungshofs, der die Auszahlungskriterien der 
Beihilfen in Frage gestellt hatte, eine Debatte über die Reform des Programms für benachteiligte 
Gebiete. Die Kommission strebt eine Überprüfung der derzeitigen Abgrenzungen der als „benach-
teiligte Gebiete“ ausgewiesenen Flächen an. 

Im Januar 2009 hat die Kommission zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Mrd. Euro für Projekte 
zur ländlichen Entwicklung im Rahmen des Europäischen Konjunkturprogramms vorgeschlagen, 
welche über die dritte Achse des ELER verteilt werden sollen. Die Mittel ergäben sich hauptsäch-
lich aus der Lücke zwischen den Budgetobergrenzen der GAP-Ausgaben und den derzeitigen 
Ausgaben. Die Mittel würden für den Auf- und Ausbau des Hochgeschwindigkeitsinternetzugangs  
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Abbildung 4.8  Verteilung der ELER-Ausgaben nach Achse und Maßnahmen  
im Jahr 2008 
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der ländlichen Gemeinden sowie die Bewältigung neuer Herausforderungen verwendet werden, 
insbesondere Klimawandel, Wasserbewirtschaftung, Biodiversität, erneuerbare Energien, Innovation 
und Umstrukturierung der Milchwirtschaft. Die Mitgliedstaaten sollten bis 15. Juli 2009 neue Pläne für 
die Entwicklung des ländlichen Raums aufstellen, um diese zusätzlichen Mittel zu nutzen.  

Die Europäische Kommission hat den Auslauftermin für Zahlungen im Rahmen des Sonder-
programms zur Vorbereitung der Bewerberländer auf den Beitritt in den Bereichen Landwirtschaft 
und Entwicklung des ländlichen Raums (SAPARD) in Bulgarien und Rumänien von Ende 2008 
auf Ende 2009 verschoben. 

Die nationalen Übergangshilfen für Landwirte im Süden Finnlands wurden bis 2013 verlängert. 
Diese Mittel sind degressiv und dienen der Verbesserung der Strukturen der landwirtschaftlichen 
Betriebe sowie der Niederlassung von Junglandwirten. 

Irland hat Anfang 2008 ein Tierschutz-, Registrierungs- und Zuchtprogramm für Mutter-
kuhherden eingeführt. Es wird höchstens fünf Jahre lang angeboten. Ziele dieses Programms sind 
die Unterstützung der Mutterkuhhalter zur Verbesserung der Tierschutzstandards für Tiere, die aus 
der Mutterkuhherde hervorgehen, die Verbesserung der Zuchtstandards beim Absetzen, wodurch 
die Krankheits- und Mortalitätsrate gesenkt und die Gesundheit der nationalen Rinderherde ver-
bessert wird, der Aufbau der Wissensvermittlung und der Ausbildung über die vorbildlichen Praktiken 
der Mutterkuhherdengesundheit sowie die Verbesserung der Zuchtqualität der Mutterkühe auf 
natürliche Weise durch anhaltende Nutzung der gesammelten Informationen. Die Zahlungen im 
Rahmen des Tierschutz-, Registrierungs- und Zuchtprogramms für Mutterkuhherden beliefen sich 
im Jahr 2008 auf 31,7 Mio. Euro. 

Die flämische Regierung in Belgien hat die Bedingungen für die Gewährung von Finanzhilfen 
und Zinsnachlässen zur Stützung landwirtschaftlicher Investitionen und der Niederlassung von 
Junglandwirten im Rahmen des Flämischen landwirtschaftlichen Investitionsfonds (VLIF) verändert. 
Es gibt inzwischen vier Stützungsquoten (10%, 20%, 30% und 40%). Das höchste Stützungsniveau 
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wird nur für Investitionen in ökologische Landwirtschaft bewilligt. Die 30%-Stufe bezieht sich auf 
Investitionen in Diversifizierung, nachhaltige Landwirtschaft oder Umstellung. Die Stützungsquoten 
hängen von Kriterien wie Innovation, Nachhaltigkeit und Maßnahmen zur Reduzierung der negativen 
Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt ab.  

Als Teil des französischen „Entwicklungsplans für ökologische Landwirtschaft und Nahrungs-
mittel bis 2012“ wurde im Jahr 2007 ein auf fünf Jahre verteilter Fonds in Höhe von 3 Mio. Euro 
aufgelegt, der bei der Umstrukturierung ökologischer Produktionsketten helfen soll. Zusätzlich 
erhalten die lokalen Behörden die Flexibilität, die individuelle Höchstgrenze pro Betrieb für Agrarum-
weltzahlungen aufzuheben, wozu auch die Zahlungen zur Umstellung auf ökologische Produktion 
gehören. Der Steuerrabatt für Biobetriebe wurde bis zum Jahr 2010 ausgedehnt, und die dafür 
vorgesehenen Mittel wurden verdoppelt.  

Lettland hat sein Programm „Kreditgarantien für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
2007-2013“ umgesetzt. Unterstützt werden ländliche Unternehmer durch Kreditgarantien in Höhe 
von bis zu 70% des Gesamtkreditbetrags. Die staatliche Aktiengesellschaft „Ländlicher Entwick-
lungsfonds“ garantiert kurz- und langfristige Bankkredite an ländliche Unternehmer. Die Bürg-
schaften werden für maximal zehn Jahre erteilt.  

Im Vereinigten Königreich hat im November 2008 eine Prüfung der Zahlungssätze aus den 
Agrarumweltprogrammen des Ministeriums für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten 
(Defra) begonnen, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Zahlungssätze weiterhin einen fairen 
Ausgleich für das Einkommen bieten, das Landwirten entgeht, wenn sie sich zur Teilnahme an 
dem Programm entscheiden. Das Defra hat im Februar 2008 eine Erhöhung der Zahlungssätze im 
Rahmen der Hill Farm Allowance (HFA) um 6% im Vergleich zu 2007 angekündigt. Die HFA 
bietet zweckgebundene Hilfen für Rinder- und Schafproduzenten, die Flächen in Englands besonders 
benachteiligten Gebieten (SDA) bewirtschaften. Das Programm Uplands Entry Level Stewardship
(Uplands ELS) ersetzt ab dem Jahr 2009 die HFA und soll dafür sorgen, dass die Landwirte für 
ihre Bemühungen um die Bewahrung von Englands historischen Hochland-Landschaften belohnt 
werden. Das Defra wird bis zu 39 Mio. Euro innerhalb des bestehenden Budgets des Plans für die 
Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung stellen, um die Einführung und Nutzung des 
Upland ELS zu finanzieren. 

Zusätzlich zur obligatorischen Modulation nutzt das Vereinigte Königreich weiterhin die 
fakultative Modulation, um Gelder von der ersten Säule der GAP auf die Pläne zur ländlichen 
Entwicklung zu übertragen. Der Satz der fakultativen Modulation betrug für das Jahr 2007 12%, 
stieg dann 2008 auf 13% und 2009 auf 14% (danach wird er reduziert, im Verhältnis zu der zusätz-
lichen obligatorischen Modulation, die im Gesundheitscheck vereinbart wurde). 80% der Mittel, die 
durch die fakultative Modulation aufgebracht werden, dienen der Finanzierung von Agrarumwelt-
programmen und werden von der Regierung des Vereinigten Königreichs zu 40% kofinanziert. 
Nach den Plänen aus der Zeit vor dem Gesundheitscheck würde diese Entscheidung zu Gunsten 
der Kofinanzierung der fakultativen Modulation zu einer Nettogesamtzunahme sämtlicher GAP-
Ausgaben in England von etwa 1 075 Mio. Euro für den Zeitraum bis Ende 2013 führen.  

Katastrophenhilfe/Versicherungsprogramme 
Ende Oktober 2007 hat Bulgarien sein nationales Programm zur Entschädigung der Land-

wirte für durch die Witterungsverhältnisse des Jahres 2007 verursachte Verluste verabschiedet. Die 
Entschädigungszahlungen beliefen sich im Jahr 2007 auf 4,8 Mio. Euro, darunter 0,7 Mio. Euro 
zur Unterstützung der Tierfütterung. Im Jahr 2008 wurden 11,8 Mio. Euro den Ackerbauern zuge-
sprochen, die im Jahr 2007 Verluste erlitten hatten. 

Subventionierte Agrarversicherungssysteme wurden in den baltischen Staaten eingeführt. 
Das estnische System startete im Jahr 2007. Es zahlt zwischen 50% und 80% der Versicherungs-
prämien für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe. Das System deckt Schäden auf Grund 
von ungünstiger Witterung, Schädlingsbefall und Tierkrankheiten ab. In Lettland wurde im Jahr 
2008 ein staatlicher Landwirtschaftlicher Risikofonds eingeführt. Die Landwirte können Versiche-
rungen für Anbauflächen von Kulturpflanzen, Gemüse und Kartoffeln beantragen. Finanziert wird 
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der Fonds durch die Beiträge von Landwirten, die SAPS beantragen, und bis zu 50% durch staat-
liche Subventionen. Vorgesehen sind Entschädigungen in Höhe von 30% der Verluste durch 
schlechte Witterungsverhältnisse. In Litauen wurde im Jahr 2007 ein Kulturpflanzenversiche-
rungssystem eingeführt. 

Der polnische Ministerrat hat eine Resolution über ein Finanzhilfenprogramm in Höhe von 
70 Mio. Euro verabschiedet, um den Familien der Landwirte zu helfen, die unter der Dürre und 
dem schweren Sturm des Jahres 2008 zu leiden hatten. Es beinhaltet Vorzugskredite, Verlänge-
rung der Rückzahlungszeit der vorhergehenden „Katastrophenkredite“ auf fünf Jahre, Hilfen durch 
das landwirtschaftliche Sozialversicherungsinstitut zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen 
und Rückzahlung von Schulden, Hilfen der Agentur für landwirtschaftliches Eigentum für Zah-
lungen im Zusammenhang mit Pacht- und Kaufverträgen, Senkung der lokalen Landwirtschafts-
teuer von 2008, Hilfen aus der Sozialversicherung für die Familien von Landwirten und Subven-
tionen zum Kauf qualitativ hochwertigen Saatguts. 

Im Jahr 2008 wurde das 2006 in Polen eingeführte subventionierte Kulturpflanzen- und 
Viehzuchtversicherungssystem überarbeitet. Dazu gehörten die Senkung der Versicherungs-
prämien für die Landwirte, die Verpflichtung, 50% der von der SAPS abgedeckten Kulturpflanzen 
zu versichern, sowie die Reduzierung der Mindestbeträge für den Ersatz erlittener Verluste. Dies 
führte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Zuschüssen für Versicherungsbeiträge. Zusätzlich 
wurden im Jahr 2008 auch Beihilfen für Rückversicherungen gezahlt. Die Versicherungsgesell-
schaften erhielten etwa 25 Mio. Euro an Subventionen aus dem Staatshaushalt, und der Gesamt-
betrag im Haushalt 2008 für Kulturpflanzen- und Viehzuchtversicherung betrug 155 Mio. Euro. 

In Slowenien gab es im Jahr 2007 nationale Hilfen für Landwirte zur Minderung von Ver-
lusten infolge schlechter Witterung. Dazu gehörten Erstattungen der Brenn- und Kraftstoffsteuer, 
Kofinanzierung für Ausbauarbeiten auf dem Gelände der landwirtschaftlichen Betriebe und 
Zuchtverbesserungsdienste, nationale Hilfen für Imker und Versicherungsbeihilfen. Diese Ver-
sicherungssubventionen, die im Jahr 2006 für Kulturpflanzen eingeführt worden waren, erstreck-
ten sich im Jahr 2007 auf die Viehzucht. Im Jahr 2008 erhielten die Schweinezüchter befristete 
Hilfen zur Kompensierung der Einkommensverluste durch die Wirtschaftskrisen und die Imker für 
massive Verluste bei der Bienenbevölkerung. 

Antworten auf hohe Vorleistungspreise und die Wirtschaftskrise 
In mehreren Mitgliedstaaten wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den Preiserhöhun-

gen bei Futtermitteln und Energie zu begegnen, darunter höhere Brenn- und Kraftstoffsteuernach-
lässe und Investitionshilfen. Österreich hat im Jahr 2008 den Steuernachlass auf Dieselkraftstoff 
zu landwirtschaftlichen Zwecken von 22,4 Eurocent im Juli 2007 (19,9 Cent in 2006) auf 24,9 
Eurocent pro Liter angehoben, wodurch das Budget für diese Maßnahme von 37 Mio. Euro auf 42 
Mio. Euro stieg. In Bulgarien wurden im Jahr 2008 21,6 Mio. Euro zur Entschädigung der Milch-
erzeuger für hohe Futtermittelkosten ausgegeben. Die Zahlungen wurden pro Tier wie folgt umge-
setzt: 153 Euro pro Kuh, 164 Euro pro Büffelkuh, 20 Euro pro Mutterschaf und 10 Euro pro Ziege. 

Als Antwort auf den raschen Rückgang der Agrarpreise und die allgemeinen Wirtschaftskrisen in 
Estland hat die Regierung beschlossen, die vertikale und horizontale Kooperation innerhalb der 
Agrar-Nahrungskette stärker zu unterstützen, darunter die teilweise Kostenerstattung für Erzeuger-
gruppen und Investitionshilfen für die innerbetriebliche Verarbeitung von Agrarprodukten.  

Im Juni 2008 hat die flämische Regierung eine außerordentliche kurzfristige Hilfe angekündigt, 
die Landwirte bei der Anpassung an steigende Produktionskosten unterstützen soll. Der Flämische 
landwirtschaftliche Investitionsfonds (VLIF) würde zusätzliche 14 Mio. Euro erhalten, um Energiespar-
investitionen in landwirtschaftlichen und Gartenbaubetrieben zu fördern. Weitere 150 000 Euro wären 
für Werbekampagnen verfügbar. Für das Jahr 2009 plant die Region Flandern die Einführung 
eines Hilfspakets im Wert von 20 Mio. Euro für Landwirte und Anpflanzer als Antwort auf den 
Wirtschaftsabschwung. Dieses Paket sieht hauptsächlich vor, dass die Investitionshilfen im Rahmen 
des VLIF für Agrarmanagementvereinbarungen sowie Mutterkuhprämien bereits Mitte Februar 
ausgezahlt werden und nicht erst Ende März.  
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Im Jahr 2008 hat die französische Regierung Schweinezüchtern mit Schuldenproblemen  
geholfen, indem sie die Sozialversicherungsbeiträge gemindert (mit Mitteln in Höhe von 6 Mio. 
Euro) und Kredite zu vergünstigten Bedingungen (mit Mitteln in Höhe von 10 Mio. Euro) gewährt 
hat. Ein weiteres Maßnahmenpaket in Höhe von 33 Mio. Euro wurde im April 2009 angekündigt 
und wendet sich an die von der Finanzkrise am härtesten getroffenen Schweinezüchter. Es besteht 
hauptsächlich aus Zinsvergünstigungen für Kredite. Im März 2008 wurden Maßnahmen ergriffen, 
um den Erzeugern im Gewächshaussektor zu helfen, die unter den hohen Energiepreisen litten. Sie 
konnten weiterhin Gas zu reduzierten Preisen beziehen, während 1,5 Mio. Euro für kurzfristige 
Hilfsmaßnahmen und zur Minderung der Sozialbeiträge der Landwirte reserviert und 2,5 Mio. 
Euro Investitionshilfen bereitgestellt wurden, um die Energieeffizienz zu verbessern.  

Als Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das Ministerium für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung in Polen beschlossen, die Mindestzinsen für Vorzugskredite von 3,5% auf 
2% zu senken und die Rückzahlungszeiträume um 2-3 Jahre zu verlängern. Nachgedacht wird ebenfalls 
über Exportkreditbürgschaften und darüber, wie die Maßnahmen der Pläne zur Entwicklung des ländli-
chen Raums am Besten verwendet werden können, um die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich zu 
verbessern. Als Antwort auf die Kreditkrise hat die spanische Regierung neue Mittel für Zinsnachlässe 
an die Agro-Nahrungsmittelunternehmen und die Landwirte angekündigt, die im Jahr 2009 zur Ver-
fügung gestellt werden sollten. Die französische Regierung hat ebenfalls einen Plan in Höhe von 
250 Mio. Euro zu Gunsten von der Krise betroffener Landwirte angekündigt, insbesondere im Vieh-
zuchtbereich. Dazu gehören Minderungen der Sozialversicherungsbeiträge (bis auf null für Jung-
landwirte), höhere Nachlässe bei der Kraftstoffsteuer und Entschuldungsmaßnahmen für Landwirte 
mit Liquiditätsproblemen. Im Rahmen dieses Plans werden Schafzüchter zusätzliche Zahlungen aus 
ungenutzten Betriebsprämienregelungsansprüchen erhalten (50 Mio. Euro). Ende 2008 wurde ein 
Vierjahresplan angekündigt, um die Lavendelproduktion zu unterstützen, die durch die ungünstige 
Witterung und phytosanitäre Probleme beeinträchtigt wurde. Die gesamte Förderung beläuft sich auf 
1,7 Mio. Euro. Der Plan enthält Zahlungen zur Katastrophenhilfe, Liquiditätshilfen, Minderung der 
Sozialversicherungsbeiträge und strukturelle Maßnahmen wie Flächenzahlungen für neue Pflanzungen, 
Investitionshilfen für Destillerien und höhere Mittel für Forschung und Entwicklung. 

Maßnahmen gegen Tierseuchen 
Mehrere EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Niederlande, Spanien, Dänemark, Deutschland

und Frankreich) haben Impfkampagnen gegen das Virus der Blauzungenkrankheit gestartet. Die 
EU erklärte sich bereit, 100% der Anschaffungskosten des Impfstoffs und 50% der Kosten des 
Impfvorgangs, bis zu einer Höchstgrenze, zu tragen. Frankreich hat beschlossen, im Jahr 2009 die 
Impfung für alle Rinder und Schafe vorzuschreiben. Auch wurden EU- und nationale Mittel für Land-
wirte bereitgestellt, die von der Epidemie betroffen waren (168 Mio. Euro im Jahr 2008 und 30 Mio. 
Euro im Jahr 2009). Belgien startete im Mai 2008 eine nationale Impfkampagne. Die Impfung war für 
Schafe und Rinder obligatorisch sowie für Ziegen, Kitze und Mastkälber fakultativ. Die Kosten des 
Impfstoffs und des Impfvorgangs trugen die EU sowie die Belgische Agentur für Nahrungsmittel-
sicherheit und der Viehgesundheitsfonds. Außerdem hat die flämische Regierung angekündigt, dass 
von der Epidemie betroffene Landwirte eine 3%ige Zinsbeihilfe und eine 80%ige Sicherheit erhalten 
würden, wenn sie einen Überbrückungskredit beantragen. Diese Maßnahme wird durch den flämischen 
landwirtschaftlichen Investitionsfonds (VLIF) finanziert. Die Kredithöchstgrenze wird 45 000 Euro pro 
Betrieb betragen, mit einer Laufzeit von drei Jahren. In Frankreich wurden gegen Ende des Jahres 
2007 Maßnahmen ergriffen, um den von der Blauzungenepidemie betroffenen Milchbauern zu helfen. 
Insbesondere wurde die nationale Verwaltung der Milchquoten flexibler gestaltet: Einzelne Erzeuger 
konnten ihre Produktion um 15% statt um 10% erhöhen, und in den von der Blauzungenkrankheit 
betroffenen Gebieten konnten die Quoten sanktionsfrei um 10 000 Liter überzogen werden.  

In Irland kam die Vermarktung von Schweinefleisch zum Erliegen, weil auf Grund von kontami-
niertem Futter eines einzigen Lieferanten polychloriertes Biphenyl (PCB oder Dioxin) in einem 
Teil des Schweinefleischs gefunden wurde. Sämtliche zwischen dem 1. September und dem  
6. Dezember 2008 geschlachteten Tiere wurden aus dem Verkehr gezogen und den betroffenen 
Betrieben wurde eine Einschränkung der Verbringung auferlegt. Im Dezember beschloss die EU, 
Irland über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ein Beihilfeprogramm für die Lagerhaltung von 
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30 000 t kontaminationsfreiem Fleisch zu gewähren. In Nordirland wurde ein vergleichbares Programm 
für 15 000 t eingeführt. Auch wurde ein Entsorgungsprogramm für kontaminierte Tiere umgesetzt.  

In Polen wurde im Jahr 2008 zum ersten Mal ein landesweites Programm zur Bekämpfung 
der Aujeszkyschen Krankheit beim Schwein gestartet. Das Programm soll im Zeitraum von fünf 
aufeinanderfolgenden Kalenderjahren (2008-2013) umgesetzt werden. Das Ziel ist, das polnische 
Staatsgebiet von der Aujeszkyschen Krankheit beim Schwein völlig zu befreien. Zusätzlich wurden 
im Jahr 2008 Programme zur Eindämmung folgender Seuchen umgesetzt: Rindertuberkulose, 
Infektionen mit dem Virus der hochgradig virulenten Vogelgrippe bei Geflügel und Wildvögeln, 
enzootische bovine Leukose, bovine spongiöse Enzephalopathie, Tollwut, bestimmte Serotypen 
der Salmonellen bei Lege- und Zuchthennen. 

Im Jahr 2008 wurde in Polen ein dreijähriges Nationales Bienenzuchtprogramm eingeführt. 
Es betrifft den Kauf von Bienen und Medikamenten gegen Varroatose sowie Aktivitäten im Zusam-
menhang mit der Organisation von Ausbildungsprogrammen und der Umsetzung von Forschungs-
projekten. Im Jahr 2008 wurden dafür 4,2 Mio. Euro ausgegeben, und 50% der Ausgaben wurden 
aus dem EU-Haushalt finanziert. Im Rahmen seines Programms zur Honigproduktion und Markt-
entwicklung von 2007-2010 finanziert Estland außerdem technische Hilfe, Maßnahmen zur 
Varroatose-Bekämpfung, Maßnahmen zur Unterstützung der Wiederauffüllung von Bienenbeständen 
und Maßnahmen für Labore, die Analysen der physisch-technischen Eigenschaften des Honigs 
durchführen. Die Umsetzung des Nationalen Bienenzuchtprogramms in Bulgarien hat im Jahr 
2008 begonnen. Finanziert werden ähnliche Maßnahmen wie im estnischen Programm, und die 
Hälfte der Ausgaben wird ebenfalls von der EU kofinanziert. 

Im Vereinigten Königreich hat das Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angele-
genheiten (Defra) im Oktober 2007 ein Hilfsprogramm in Höhe von 18,4 Mio. Euro angekündigt, 
das sich an Landwirte in England wendet, die von den Versendungseinschränkungen zum Schutz 
gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) betroffen sind. Dieses Hilfspaket für englische Land-
wirte enthält eine Einmalzahlung für Bergbauern, die zwei Drittel der Mittel ausmacht, höhere 
Stützungsraten von 10-100% für das National Fallen Stock Scheme für Landwirte im MKS-
Risikogebiet, einen Beitrag von bis zu 1,5 Mio. Euro zum Arthur Rank Centre zur Weiterleitung 
an Wohltätigkeitsorganisationen der Landwirte, die die Landwirtfamilien beraten und sie praktisch 
und moralisch unterstützen, sowie Hilfe bei der Werbung und Vermarktung für Lamm-, Rind- und 
Schweinefleisch sowohl im Inland als auch auf den Exportmärkten. 

Im Dezember 2007 verabschiedete die Europäische Kommission eine Entscheidung zur Auf-
hebung der verbliebenen Kontrollmaßnahmen für Maul- und Klauenseuche in Großbritannien.
Die normale Versendung und der normale Handel konnten innerhalb der Gemeinschaft wieder 
aufgenommen werden, was insbesondere für die Exporte innerhalb der Europäischen Union ab 
Dezember 2007 galt. Die wegen MKS verhängten gebietsmäßigen Ausfuhrbeschränkungen und 
die dazugehörigen Bescheinigungsanforderungen für die Versendung wurden ebenfalls aufgehoben. 

Im Vereinigten Königreich hat das Defra im Dezember 2008 dem Parlament ein neues  
Gesetz vorgelegt, um die Verordnungen zu den übertragbaren spongiformen Enzephalopathien zu 
novellieren und zu aktualisieren. Die neuen Verordnungen berücksichtigen die EU-Gesetzgebung, 
die es dem Vereinigten Königreich ermöglicht, die Altersgrenze zu erhöhen, ab der sämtliche zum 
menschlichen Verzehr geschlachtete sowie alle gefallenen Rinder auf BSE untersucht werden 
müssen. Seit Januar 2009 hat das Vereinigte Königreich diese Altersgrenze für alle Rinder auf 
über 48 Monate angehoben. Dies betrifft nur Rinder, die im Vereinigten Königreich oder in anderen 
EU15-Mitgliedsländern geboren wurden. Die Änderung bezüglich der zum menschlichen Verzehr 
geschlachteten Rinder wurde mit der Food Standards Agency (Agentur für Nahrungsmittelsicherheit) 
und den Gesundheitsministern abgesprochen.  

Die vom Defra finanzierte Dienstleistung der Sammlung und Beseitigung gefallener Rinder 
in Großbritannien endete am 31. Dezember 2008 für Rinder im Alter von 24-48 Monaten, die 
nach diesem Datum verenden. Seit dem 12. Januar 2009 sind die Rinderhalter in Großbritannien 
für die Organisation und Zahlung der Beseitigung der Tierkörper von Rindern von über 48 Monaten 
zuständig, die nach wie vor auf BSE untersucht werden müssen. Die Rinderhalter müssen inner-
halb von 24 Stunden nach dem Tod der Tiere Vorkehrungen treffen, damit die Tierkörper zu einer 
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zugelassenen Probenentnahmestelle gebracht werden können, und dann innerhalb von weiteren  
48 Stunden den Tierkörper dort anliefern lassen. Nordirland zahlte bis zum 31. März 2009 weiterhin 
Beihilfen für Falltiere (ca. 20%). 

Förderung von Biomasse und Bioenergie 
Estland hat im Januar 2007 einen „Entwicklungsplan für Biomasse und Bioenergie 2007-2013“ 

verabschiedet. In Phase I (2007-2008) werden die Marktbedingungen, die vorhandenen Ressourcen, 
die Technologie, die marktrelevanten Maßnahmen und andere Faktoren mit Einfluss auf die Pro-
duktion von Bioenergie analysiert. In Phase II (2009-2013) werden dann Maßnahmen zur Markt-
regulierung, darunter Stützungsmaßnahmen, Steuervergünstigungen, Normen und Verfügbarkeit von 
Know-how umgesetzt. In den Jahren 2007-2008 beliefen sich die Ausgaben auf 0,6 Mio. Euro, wovon 
0,35 Mio. Euro für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgegeben wurden. 

Die irische Regierung hat eine Zusatzzahlung zur bereits vorhandenen Energiepflanzen-
prämie der EU eingeführt, wodurch sich die gesamte Prämie auf 125 Euro pro Hektar belief. Über 
den Zeitraum 2007-2009 wurden 4,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Ein Bioenergieprogramm 
wurde außerdem im Jahr 2007 eingeführt, um den Anbau von Weiden und Miscanthus (China-
schilf) zu unterstützen. 6,5 Mio. Euro werden im Zeitraum bis 2009 zur Unterstützung der Einführungs-
kosten zur Verfügung gestellt. 

Im Vereinigten Königreich wird das „Bioenergie-Infrastrukturprogramm“ die englische 
Biomasseindustrie unterstützen, indem sie denjenigen hilft, die Biomassekraftstoff zu Heiz-
zwecken oder zur Stromerzeugung liefern. Das Programm kann administrative Anlaufkosten für 
Erzeugergruppen finanzieren. Dazu können die Anmietung von Büroräumen, der Kauf oder die 
Anmietung von Büro- und IT-Ausstattung, Kosten für Verwaltungsangestellte, Reisekosten, Gemein-
kosten, Anwaltskosten und Verwaltungsgebühren zählen.  

Inländische Nahrungsmittelhilfe 
Es wurden mehrere Veränderungen bereits laufender inländischer Nahrungsmittelhilfe-

programme vorgeschlagen oder verabschiedet. Im Juli 2008 wurde das EU-Schulmilchprogramm auf 
die Sekundarschulen und eine größere Auswahl an Milchprodukten ausgeweitet, außerdem wurden 
die Umsetzungsregeln vereinfacht. Im September 2008 schlug die Europäische Kommission vor, das 
derzeitige Sozialvorhaben für eine kostenlose Verteilung von Nahrungsmitteln für die Bedürftigen 
in der Europäischen Union zu verbessern, indem das entsprechende Budget ab dem Jahr 2009 um 
zwei Drittel auf etwa 500 Mio. Euro angehoben und die Auswahl der betroffenen Produkte aus-
geweitet würde. Die Haushaltserhöhung wurde genehmigt, andere Aspekte stehen noch zur Dis-
kussion. Im November 2008 bewilligte der Rat ein Programm zur Verteilung von Obst und Gemüse 
an Schulkinder, das zum Schuljahresbeginn 2009/2010 beginnen wird. Die europäischen Mittel 
werden sich auf 90 Mio. Euro pro Jahr belaufen und werden in den Mitgliedstaaten, die sich für 
eine Durchführung dieses Programms entscheiden, durch nationale und private Mittel ergänzt. 

Verordnungen 
Die Europäische Kommission hat Schritte zur Vereinfachung der EU-Gesetzgebung unter-

nommen. Im Jahr 2008 wurde eine einzige GMO eingeführt, welche die gesamten früheren  
21 GMO ersetzte, und die Milchmarktordnung wurde vereinfacht. Im Rahmen dieser Bemühungen 
wurden im Februar 2009 240 überholte Gesetzestexte zurückgezogen. Ab Juni 2008 (August für 
Wein) wurde die Anzahl der Produkte, für die eine Ausfuhr- oder Einfuhrlizenz benötigt wird, 
reduziert (von 500 auf 65 für Importe und auf 43 für Exporte). Für die Produkte, die weiterhin 
lizenzpflichtig sind, wurden detaillierte Vorgaben in einer einzigen Verordnung zusammengefasst. 

Im März 2007 kamen die EU-Minister überein, als rechtsverbindliches Ziel bis zum Jahr 
2020 eine Biokraftstoffquote von 10% einzuführen und bis zum selben Zeitpunkt ein vergleichbares 
rechtsverbindliches Ziel in Form einer Quote von 20% für erneuerbare Energien festzusetzen. 
Diese Entscheidung wurde in der Folge durch das Europäische Parlament bestätigt. Die Euro-
päische Kommission hat einen Plan zur Umsetzung dieser Entscheidung vorgelegt. 
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Im Jahr 2008 verabschiedete die Europäische Kommission Regeln zu den Informationen 
über Empfänger von Zahlungen der Europäischen Union für die landwirtschaftliche und ländliche 
Entwicklung, die auf nationalen Websites veröffentlicht werden müssen. Es wurde beschlossen, 
dass der vollständige Name, die Gemeinde und, wo vorhanden, die Postleitzahl jedes Empfängers 
jedes Jahr vor dem 30. April für das verstrichene Haushaltsjahr (ab dem Jahr 2009) auf klare, 
harmonisierte Weise auf national geführten Websites veröffentlicht werden, und ab dem Datum 
der ersten Veröffentlichung zwei Jahre lang auf der Website verbleiben müssen. Die Europäische 
Kommission bietet bereits entsprechende Links zu allen nationalen Seiten7.

Die Europäische Kommission hat im Februar 2009 eine neue Verordnung verabschiedet, 
die anstelle eines fakultativen Vorgehens verbindlich vorschreibt, auf den Produktetiketten den 
Ursprung von nativem Olivenöl und nativem Olivenöl extra anzugeben. Die Verordnung ist seit 
Juli 2009 in Kraft. Eine neue Verordnung über ökologisch erzeugte Lebensmittel wurde im Jahr 
2007 verabschiedet. Sie klärt die Ziele und Regeln, schreibt das EU-Logo für inländische ökologi-
sche Produkte neben den nationalen oder privaten Kennzeichnungen vor, erlaubt bei nichtökologi-
schen Produkten die Kennzeichnung von ökologisch erzeugten Zutaten und führt ein neues, dauer-
haftes Einfuhrsystem für ökologische Produkte aus Drittländern ein.  

In Estland trat im Februar 2007 ein neues Futtermittelgesetz in Kraft. Es regelt die komplette 
Futtermittelkette von der Produktion zum Verbrauch. Im August 2008 wurde die neue Fassung des 
Gesetzes zur Regulierung des ländlichen Lebens und des Agrarmarkts implementiert. Die meisten 
Veränderungen betreffen staatliche Hilfsmaßnahmen, die im Zuge der Beendigung der dreijähri-
gen Übergangsphase nach dem Beitritt an die EU-Gesetzgebung angepasst wurden. 

Im September 2009 lancierte die französische Regierung einen Plan (Ecophyto 2018), mit 
dem die Verwendung von Pestiziden innerhalb von 10 Jahren um 50% reduziert werden soll. Die-
ser Plan führte unter anderem dazu, dass 30 aktive Substanzen im Jahr 2008 vom Markt genom-
men wurden. Insgesamt werden 53 Substanzen zurückgezogen. 

Im Vereinigten Königreich wurden im Januar 2009 die neuen Verordnungen zur Prävention 
von Nitratverschmutzung (NPPR) in Kraft gesetzt, wodurch die Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie 
von 1991 durch das Vereinigte Königreich aktualisiert wird. Ein nationales Maßnahmenpaket mit 
Beratungsangeboten und Hilfen für die Landwirte, die sich auf die NPPR vorbereiten, wurde voraus-
schauend im Oktober 2008 lanciert. Etwa 60% der Nitratbelastung im Wasser wird von der Land-
wirtschaft verursacht. Dieses Paket mit Beratungsangeboten und Hilfen, das denjenigen, die  
Flächen innerhalb Nitratanfälliger Zonen (NVZ) bewirtschaften helfen soll, die neuen Regelungen 
einzuhalten, beinhaltet folgende Maßnahmen:  

eine Auskunftsstelle, die technische Fragen von Landwirten und Beratern beantwortet; 

Informationsveranstaltungen für Landwirte und Berater; 

NVZ-Beratungsbroschüren, die verschiedene Aspekte der neuen Regelungen abdecken; 

Softwaretools, die entwickelt wurden, um weitere Hilfe bei einigen der Berechnungen zu 
leisten, die nach den neuen Regeln erforderlich sind. 

Institutionen 
Eine Reihe von institutionellen Veränderungen hat in den EU-Mitgliedstaaten stattgefunden. 

Viele dienen der Verbesserung und Vereinfachung der Verwaltung agrarpolitischer Maßnahmen. 

Im Juli 2007 hat das estnische Amt für Veterinärangelegenheiten und Nahrungsmittel (VFB) 
die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche der Gesundheitsschutzinspektion und des Verbraucher-
schutzamts übernommen. Das VFB deckt nun sämtliche Etappen der Nahrungsmittelkette ab. 

Die französische Regierung hat im Juli 2008 eine Reihe von über drei Jahre geplanten 
Umstrukturierungen in Angriff genommen, die staatliche und halbstaatliche Stellen mit 
Verantwortung bei der Umsetzung der Agrarpolitik betreffen. Dazu gehört die Umstrukturie-
rung des zentralen Ministeriums, die Schaffung einer einzigen Zahlstelle, die Zusammen-
legung lokaler Behörden mit Zuständigkeit für Landwirtschaft mit den für Raumordnung 
zuständigen und die Verschmelzung von 5 Agrarproduktstellen (Kulturpflanzen, Milch 
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und Fleisch, Obst und Gemüse sowie Wein und Blumen, medizinische und aromatische 
Pflanzen, Fischprodukte) zu einer einzigen Behörde (FranceAgriMer), die außerdem einen 
Marktüberwachungsdienst umfassen wird, der bisher in das Ministerium integriert war. 

Das spanische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung wurde im Jahr 
2008 mit dem Umweltministerium zum Ministerium für Umwelt, ländliche und Meeres-
angelegenheiten (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) verschmolzen. 
Das neue Ministerium ist in drei Staatssekretariate gegliedert: Klimawandel, ländliche 
Umwelt und Wasser sowie Meer. Das Staatssekretariat für ländliche Umwelt und Wasser 
ist zuständig für ländliche Gebiete, einschließlich des Schutzes der Biodiversität und der 
Verbesserung der Produktionsfaktoren, insbesondere des Wassers. 

In Dänemark wurden die Dänische Veterinär- und Ernährungsverwaltung sowie die  
Zuständigkeit für die Gesetzgebung zu Ernährung und Veterinärangelegenheiten im  
November 2007 wieder in das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fischerei 
integriert. Eine überarbeitete Ernährungspolitik, die die Inspektionstätigkeit verstärkt und 
sie mehr in Richtung auf Risikomanagement orientiert, wurde im Jahr 2008 umgesetzt. 
Ein neues Gesetz über ökologische Produktion wurde 2008 eingeführt. Es sieht eine 
strengere Bestrafung bei schweren Regelverstößen vor und übernimmt das Vorsorge-
prinzip. Das Gesetz, das die Bedingungen für den Erwerb landwirtschaftlicher Betriebe in 
Dänemark regelt (das Landwirtschaftsgesetz) wurde im Jahr 2007 in Folge eines Urteils 
des Europäischen Gerichtshofs novelliert. Die Grundvoraussetzung für den Erwerb eines 
landwirtschaftlichen Betriebs, nämlich dass der Käufer acht Jahre lang seinen ständigen 
Wohnsitz auf dem Gelände beibehält, wurde für alle Betriebe mit unter 30 ha Land ge-
strichen, solange eine andere Person im Auftrag des Käufers das Gelände bewohnt.  

Die flämische Regierung in Belgien hat im Juli 2008 einen Strategischen Beirat für 
Landwirtschaft und Fischerei eingerichtet. 

In Schweden wird die derzeitige Struktur der Verwaltung der Nahrungsmittelindustrie 
überprüft, es wurde jedoch noch keine Entscheidung getroffen. 

Beihilfen für Landwirte und ländliche Gebiete außerhalb der EU 
Im Dezember 2007 bewilligte die EU für Kroatien, die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien und die Türkei Heranführungsmaßnahmen für die ländliche Entwicklung (IPARD). 
Die wichtigsten strategischen Ziele von IPARD sind die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
der landwirtschaftlichen Betriebe und der Agro-Nahrungsmittelindustrie, damit sie den Nahrungs-
mittelsicherheits-, veterinärmedizinischen, phytosanitären, Umwelt- und sonstigen Normen der EU 
entsprechen, sowie die Förderung nachhaltiger Entwicklung in ländlichen Gebieten. Die Gesamt-
finanzierung beläuft sich über den Zeitraum 2007-2009 auf 102,3 Mio. Euro in Kroatien, wovon 
76,9 Mio. Euro aus EU-Mitteln stammen, 25,3 Mio. Euro, einschließlich eines EU-Beitrags von  
19 Mio. Euro, in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sowie 212 Mio. Euro, 
einschließlich eines EU-Beitrags von 159 Mio. Euro, in der Türkei. 

Im Dezember 2008 kamen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
überein, eine Krisenreaktionsfazilität zur Bewältigung des drastischen Anstiegs der Nahrungs-
mittelpreise in den Entwicklungsländern zu gründen. Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 
1337/2008 wird dieser Fonds mit 1 Mrd. Euro über den Zeitraum 2008-2010 ausgestattet. Die 
Maßnahmen werden durch nationale und lokale Institutionen in den Entwicklungsländern, inter-
nationale Organisationen und Gemeinschaftsinstitutionen umgesetzt. Folgende Unterstützungs-
maßnahmen sind förderfähig:  

Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, ein-
schließlich Düngemitteln und Saatgut, unter besonderer Berücksichtigung lokaler Ein-
richtungen und der Verfügbarkeit vor Ort; 

Maßnahmen zur Schaffung von Sicherheitsnetzen, die auf die Erhaltung oder den Ausbau 
der landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten sowie auf die Deckung des Grundnahrungs-
mittelbedarfs der bedürftigsten Bevölkerungsgruppen einschließlich Kindern abzielen; 
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Andere Maßnahmen kleineren Umfangs zur Produktionssteigerung unter Berücksich-
tigung der länderspezifischen Bedürfnisse: Mikrokredite, Investitionen, Ausrüstung,  
Infrastruktur und Lagerung sowie berufliche Bildung und Unterstützung für Berufsgruppen 
im Agrarsektor. 

Handelspolitik 

In den Jahren 2007 und 2008 beliefen sich die Ausgaben für Exportbeihilfen jeweils auf  
etwa 1,4 Mrd. Euro und 0,9 Mrd. Euro für die EU27, verglichen mit 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2006 
für die EU25. Die wichtigsten Faktoren zur Erklärung der Ausgabenreduzierung sind der Anstieg 
der Weltmarktpreise und die Reformen der Marktordnungen für Zucker, Wein und Milch. Die 
Exportbeihilfen, die für frisches Schweinefleisch zum Ende des Jahres 2007 wieder eingeführt 
worden waren, wurden im August 2008 ausgesetzt. Die Exportbeihilfen für Milch und Milch-
produkte wurden Ende Januar 2009 wieder eingeführt, wohingegen sie für Obst und Gemüse abge-
schafft wurden. Entsprechend den neuesten Meldungen der EU an die Welthandelsorganisation 
(WTO) über Exportbeihilfen ist die EU für das Vermarktungsjahr 2006/2007 weit unter der ihr im 
Rahmen der WTO zustehenden Obergrenze geblieben, bis auf den Bereich Zucker, wo in Bezug 
auf Umfang und Ausgaben über 90% des Anspruchs genutzt wurden, sowie Käse, wo volumen-
mäßig fast 90% des Anspruchs genutzt wurden. Nach den neuesten Meldungen der EU an die 
WTO beliefen sich die Zahlungen für Nahrungsmittelhilfe und Hilfsoperationen für die am  
wenigsten entwickelten Länder sowie die Entwicklungsländer, die Nettoimporteure von Nah-
rungsmitteln sind, im Jahr 2005 auf 373 Mio. Euro. Nahrungsmittelhilfe wurde vollständig auf 
Zuschussbasis gewährt, wertmäßig entfielen 83% auf lokal und regional getätigte Einkäufe. 

Bezüglich des Marktzugangs wurden die Einfuhrzölle auf alle Getreidearten außer Hafer, 
Buchweizen und Hirse zwischen Ende Dezember 2007 und Oktober 2008 ausgesetzt. Sie wurden 
als Reaktion auf die Preisrückgänge wieder eingeführt. Seit Februar 2008 sind Importe von Rind-
fleisch aus Brasilien, die im Jahr 2005 wegen ausgemachter Probleme mit den brasilianischen 
Systemen für Tiergesundheit und Rückverfolgbarkeit verboten worden waren, für eine bestimmte 
Liste von Betrieben, die sich uneingeschränkt an die EU-Einfuhrvorgaben halten, wieder erlaubt. Im 
Juli 2008 wurde die Wiederaufnahme von Rindfleischeinfuhren aus bestimmten Regionen Argentini-
ens, Brasiliens und Paraguays erlaubt, nachdem diese Gebiete als frei von Maul- und Klauenseu-
che deklariert wurden. Im September 2008 verbot die Europäische Kommission nach dem Mela-
min-Skandal in China alle chinesischen Produkte auf Milchbasis für Kinder und Säuglinge. 

Nach den jüngsten Meldungen der EU an die WTO wurde das preisbasierte System der  
speziellen Schutzklausel im Vermarktungsjahr 2005/2006 für bestimmte Geflügelfleisch- und 
Zuckerprodukte geöffnet. Im selben Zeitraum wurde auf die Inanspruchnahme der mengenmäßigen 
Schutzbestimmungen verzichtet, hingegen wurde das System für manche Obst- und Gemüsesorten 
angewandt. 

Die EU war an mehreren WTO-Streitbeilegungsverfahren beteiligt. Im Februar 2007  
forderte Ecuador ein WTO-Panel zum EU-Einfuhrregime für Bananen, da Bananen aus latein-
amerikanischen Ländern diskriminiert würden. Im April 2008 entschied das Panel, dass der Ein-
fuhrzoll der EU auf Bananen aus Lateinamerika vor dem Jahr 2008 für Länder, die nicht zur Gruppe 
der AKP-Staaten gehörten, tatsächlich diskriminierend war, doch ist dieser Zollsatz nicht mehr 
gültig. Im Juli 2008 bot die Europäische Kommission stufenweise Senkungen ihrer Bananen-
einfuhrzölle bis zum Jahr 2015 an, von 176 Euro je Tonne auf 116 Euro je Tonne. Dazu gehörte 
eine erste Senkung um 26 Euro je Tonne im ersten Jahr des Abkommens, weitere 9 Euro Senkung 
je Tonne im zweiten Jahr, und dann eine Senkung um 5 Euro in jedem verbleibenden Jahr bis 
2015. Als Gegenleistung würden Bananen im Rahmen der Doha-Runde keinen weiteren Kürzungen 
unterworfen. Die Bananen exportierenden Länder Lateinamerikas wiesen dieses Angebot zurück. Im 
späteren Verlauf des Monats Juli wurde im Rahmen der Verhandlungen der Doha-Runde ein neuer 
Abkommensentwurf vorgelegt, dessen Parameter etwas günstiger waren, doch nach dem Zusammen-
bruch der Verhandlungen der Doha-Runde kam es nie zur Unterzeichnung dieses Abkommens. Im 
Februar 2009 legte die Europäische Kommission allerdings ein neues Angebot vor, das den Parametern 
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des Vertragsentwurfs im Rahmen der Doha-Runde im Juli 2008 entspricht: Die Kürzung im ersten Jahr 
würde den Zoll auf 148 Euro je Tonne senken, gefolgt von einer weiteren Kürzung auf 143 Euro je 
Tonne im Jahr 2010, 136 Euro je Tonne im Jahr 2011 und 114 Euro je Tonne im Jahr 2016. Anders als 
der Entwurf aus dem Monat Juli 2008 hängt dieses Angebot nicht vom Abschluss der Doha-Runde ab. 

Im Juni 2008 legte die EU Berufung gegen eine kurz vorher ergangene Entscheidung eines 
WTO-Panels ein, wonach die von der EU vorgebrachten wissenschaftlichen Beweise zur Begründung 
eines im Jahr 2003 aktualisierten Verbots nicht ausreichten, um ein vollständiges Einfuhrverbot für 
Fleisch von mit Wachstumshormonen behandelten Rindern aus den Vereinigten Staaten und 
Kanada zu rechtfertigen. 

Es wurden mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet. Ende 2007 wurden mehrere (Interim-) 
Abkommen mit AKP-Staaten initiiert. Die Vorzugsklauseln, die diesen Ländern bisher galten, 
werden durch Freihandelsabkommen auf Gegenseitigkeit ersetzt, die den WTO-Vorgaben entsprachen. 
Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen bieten zoll- und kontingentfreien Zugang zum EU-Markt 
(es gibt zeitlich begrenzte Zollkontingente für Reis und Zucker). Innerhalb des Euromed-Rahmens 
(Europa-Mittelmeer-Partnerschaft) wurde im Juli 2008 ein vorläufiges Übereinkommen mit Ägypten
hinsichtlich der Liberalisierung des Handels mit Agrar-, Agro-Nahrungsmittel- und Fischerei-
produkten unterzeichnet. Ein vorläufiges Übereinkommen zur Liberalisierung des Handels mit 
Agrar- und Fischereiprodukten wurde auch mit Israel unterzeichnet. Für verarbeitete Agrarprodukte 
wurde eine vollständige Liberalisierung für 95% der Handelsströme für beide Parteien erreicht. 
Erhebliche Fortschritte wurden bei Agrar-, Fisch- und Fischereiprodukten erzielt. Bezüglich der etwas 
sensibleren Agrarprodukte wie Obst und Gemüse sowie Zucker wurde für beide Seiten ein besserer 
Marktzugang erzielt, indem die existierenden zollfreien Kontingente erhöht und die bestehenden Ka-
lender verlängert wurden. Für bestimmte Produkte wurden außerdem neue Zollkontingente geschaffen. 

Im Dezember 2008 wurde ein neues Weinabkommen mit Australien als Ersatz für das  
Abkommen aus dem Jahr 1994 unterzeichnet. Es stellt klare Regeln für den Weinhandel zwischen 
beiden Partnern auf, darunter auch die Anerkennung der jeweils anderen geografischen Angaben, 
Weinherstellungstechnik und Kennzeichnungspflichten. Zur gleichen Zeit erhielten 16 Entwick-
lungsländer zollfreien Zugang zu etwa 6 400 Tariflinien, darunter einige Agrarprodukte wie ver-
schiedene Fruchtsäfte, Früchte, Gemüse und Honig. Diese „APS+“ genannten Zugeständnisse 
werden dem normalen allgemeinen Präferenzsystem (APS) hinzugefügt, das die EU 176 Entwick-
lungsländern bietet. Im November 2008 haben die EU und die Schweiz Verhandlungen über eine 
vollständige Handelsliberalisierung des Agro-Nahrungsmittelbereichs aufgenommen. Die Ver-
handlungen werden unter anderem das Ende der bilateralen Zölle sowie weitere Bereiche wie 
Nahrungsmittel- und Futtermittelsicherheit betreffen. 

Als Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2007 der EU beitraten, wurden sie Teil des EU-
Binnenmarkts und übernahmen die EU-Außenschutzmaßnahmen gegenüber Drittländern. Bei-
trittsverhandlungen zum Kapitel Landwirtschaft und ländliche Entwicklung wurden im April 2008 
mit Kroatien aufgenommen. 

Anmerkungen 

1. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/2008_01_dp_capFVrev.pdf.
2. Von den 12 Mitgliedstaaten, die im Jahr 2004 und im Jahr 2007 der EU beigetreten sind, sind vier Mit-

glieder der OECD (Polen, die Slowakische Republik, die Tschechische Republik und Ungarn). Die acht 
weiteren, die nicht OECD-Mitglieder sind, werden mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Uni-
on in diesem Bericht ebenfalls behandelt.  

3. http://eur-lex.europa.eu/budget/data/LBL2009_VOL4/EN/Vol4.pdf.
4. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/2008_01_comFVrev.pdf.
5. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/2007_12_art69.pdf.
6. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/2008_01_dp_capFVrev.pdf.
7. http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en_htm.  
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Anhang – Abbildung 4.1  Mittel der Pläne für die Entwicklung des ländlichen Raums nach 
Achsen in den Mitgliedstaaten: EU- und nationale Beiträge, 2007-2013 

Anteil an der gesamten Mittelausstattung der Pläne 
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1 2 http://dx.doi.org/10.1787/653572682477

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/653648131176

Quelle: Webseite der EU-Kommission: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index.en.htm. 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/653657364610 
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Annex Table 4.1  Measures chosen by member states in RDPs for 2007-2013 

 Axis 1  AUT  BEL  BGR  CYP  CZE  DEU  DNK  EST  ESP  FIN  FRA  GRC HUN  IRL  ITA  LTU  LUX  LVA  MLT  NLD  POL  PRT ROU SWE  SVN  SVK  GBR 

111  Vocational training, information actions, incl. diffusion of 
scientific knowledge and innovative practices for persons 
engaged in the agricultural, food and forestry sectors 

x x o o x x x x x x x o x x x o o o o x o o o x o x x

112  Setting up of young farmers x x x o x x x x x x x o x x x x o o x o o x x o
113  Early retirement of farmers and farm workers o x x x x x x o o x x x x x x x
121  Farm modernisation x x o x x x x x x x x o x x x x x x o x x o x x x x x
114  Use by farmers and forest hodlers of advisory services x o x x o x x o o x x o o o o x o o o o
115 Setting up of farm management, farm relief and farm

advisory services, as well as forestry advisory services
x x o o o o x

122  Improving the economic value of the forests x o x o o x x o o x o x o o o x o x
123  Adding value to agricultural and forestry products x x o o x x x o x x x o o x x o o o o o o x x x x x
124  Cooperation for development of new products, processes 

and technologies in the agricultural and food sectors 
x o x x o x x o o o x o x x

125  Improving and developing infrastructure related to the 
development and adaptation of agriculture and forestry 

x x o x x x x x x o o x x x o o x o x o x x o x

126 Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and introducing appropriate prevention actions

x o o x o x o

131 Helping farmers to adapt to demanding standards based 
on Community legislation

x o o x o o o x

132  Supporting farmers who participate in food quality schemes x o o o o x x o o o x o o o x
133  Supporting producer groups for information and promotion 

activities for products under food quality schemes 
o o o o x x o o o o o o o x

141  Supporting semi-subsistence farms undergoing 
restructuring 

o o x x x x o o

142  Setting up of producer groups o o x x x o x o x o
143  Provision of farm advisory and extension services in BG and 

RO 
x o

Axis 2 AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GRC HUN IRL1 ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT ROU SWE SVN SVK GBR

211  Natural handicap payments to farmers in mountain areas x x x x x x x x x x x o x x
212  Payments to farmers in areas with handicaps, other than 

mountains areas 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x o x x x o x x x x

213  Natura 2000 payments and payments linked to 
Directive 2000/60/EC 

o x x x x x o o o o x x o o

214  Agri-environmental payments x x o x x x x x x x x x x x x x x o o x x x o x x x x
215  Animal welfare payments x x o x x x o x
216  Support for non-productive investments in agriculture o o x x o x o x x o x x o x
221  First afforestation of agricultural land x x o x x x o x x x x x x o x x x o o x
222  First establishment of agroforestry systems on agricultural 

land 
o o o o o o
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Axis 2 (cont.) AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GRC HUN IRL1 ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT ROU SWE SVN SVK GBR

223  First afforestation of non-agricultural land 
o o x x x o o o o o o x

224  Natura 2000 payments o o x o o o x o o o
225  Forest-environment payments o o o x x x o o x x x x o x
226  Restoring forestry potential and introducing prevention 

actions 
x o o x x x x x o o x o o o o x

227  Support for non-productive investments in forestry x o x x x x x o o x o o o o x

Axis 3 AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GRC HUN IRL2 ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT2 ROU SWE SVN SVK GBR

311  Diversification into non-agricultural activities x x o x x x x x x o o o x o x x o x x o x
312  Support for the creation and development of micro-

enterprises 
x o o x x o x x x o o o x o o x x o o x x x

313  Encouragement of tourism activities x x o o x x x x x x o o o x o x o o x o x o x
321  Basic services for the economy and rural population x x o o x x x x x x o o o x x o x o o x o o
322  Village renewal and development x x o o x x x x x x o o o o x o x x o o x o o x
323  Conservation and upgrading of the rural heritage x x o x x x x o x o o o x x o o x o x o x
331  Training and information for economic actors x x x x o o o o o o o o x o x
341  Skills acquisition and animation anwith a view to preparing 

and implementing a local development strategy 
x o x o o x o x o o o o x o x

Axis 4 (LEADER) AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GRC HUN IRL2 ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT2 ROU SWE SVN SVK GBR

411  Implementing local development strategies – 
Competitiveness 

x o o o o x o o x x o o o o o o o o o o o o x

412  Implementing local development strategies – Environment/
land management 

x o o o o x o o o o o o o o o x o o

413  Implementing local development strategies – Quality of life/
diversification 

x o o o o x x o x x o o o o o o o o o x o o o x o x

421  Transnational and inter-regional cooperation o o o o o x o o x o o o o o o o o o x o o o o o o o
431  Running the local action group, skills acquisition, animation x x o o x x x o x x o o o o o o o o o o o o x o o x

 Technical assistance AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GRC HUN IRL ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT ROU SWE SVN SVK GBR

511  Technical Assistance x x o o x x x x x x x o x x x x o o x o x o x x x x

 Payments in Romania and Bulgaria AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GRC HUN IRL ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT ROU SWE SVN SVK GBR

611  BG RO Direct Payments x x

Measures chosen are indicated by a cross (x) if payment was made in 2008, and a zero (0) if a measure was chosen but no payment was made in 2008.
1. In Ireland, forestry measures are not part of the RDP.
2. Axis 3 measures are implemented using a LEADER approach under Axis 4.
Source: EAFRD expenditures.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/655567622605

Annex Table 4.1  Measures chosen by member states in RDPs for 2007-2013 (cont.)
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Annex Table 4.2  EU and National RDP funds by Axis and by member state, 2007-2013 

Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 – LEADER Technical assistance1 Total

Million
EUR

EU co-
financing 

rate %

Million
EUR

EU co-
financing 

rate %

Million
EUR

EU co-
financing 

rate %

Million
EUR

EU co-
financing 

rate %

Million
EUR

EU co-
financing 

rate %

Million
EUR

EU co-
financing 

rate %

Austria 1 079 50 5 662 50 506 50 423 51 153 49 7 822 50
Belgium 671 30 300 50 97 38 57 37 19 50 1 145 37
Bulgaria 1 205 80 777 82 878 80 77 80 123 80 3 242 80
Cyprus 141 50 141 50 29 50 9 50 6 50 325 50
Czech Republic 840 75 1 945 80 635 75 175 80 18 72 3 615 78
Denmark 176 50 512 55 47 50 78 55 18 50 830 54
Estonia 348 75 334 80 119 75 86 80 38 75 925 77
Finland 505 45 5 407 28 433 45 242 45 40 45 6 683 31
France 4 621 52 5 817 55 799 52 584 56 122 53 11 943 54
Germany 3 694 60 5 504 60 3 052 65 753 64 208 65 13 210 61
Greece 2 255 71 1 715 76 710 72 295 76 103 75 5 078 73
Hungary 2 366 72 1 627 77 691 72 272 77 203 75 5 159 74
Ireland 482 50 3 385 55 0 0 425 55 6 50 4 299 54
Italy 6 444 48 6 981 51 1 421 49 1 291 52 496 43 16 603 50
Latvia 649 75 365 80 260 75 33 80 56 75 1 362 76
Lithuania 930 75 825 80 276 75 137 80 93 75 2 260 77
Luxembourg 128 20 212 25 16 40 13 40 0 – 369 24
Malta 34 75 25 80 33 75 4 80 4 75 100 76
Netherlands 291 50 289 50 290 50 97 49 6 50 973 50
Poland 7 187 75 5 546 80 3 430 75 788 80 267 75 17 218 77
Portugal 2 360 76 1 974 82 19 81 497 80 135 75 4 974 79
Romania 3 967 80 2 293 82 2 474 80 235 80 376 80 9 971 80
Slovenia 399 75 588 80 132 75 34 79 6 67 1 159 78
Slovakia 835 74 1 242 79 358 74 75 79 53 74 2 563 77
Spain 6 625 48 5 126 54 618 51 1 402 58 66 55 15 800 46
Sweden 555 50 2 702 47 326 45 264 40 70 50 3 917 47
United Kingdom 911 58 6 561 49 675 59 474 58 14 43 8 635 51
EU27 49 697 62 67 857 58 18 322 67 8 820 62 2 699 65 150 179 60
EU15 30 795 54 52 148 52 9 008 57 6 897 58 1 456 54 102 280 52
EU10+2 18 902 76 15 709 80 9 313 76 1 924 79 1 243 77 47 900 77

1. 1. Those amounts do not include all technical assistance programmes implemented in member states.
2. EU10+2 : the 12 members of the EU which have joined since 2004 (10 in 2004 and 2 in 2007).
3. EU15: the 15 member states of the EU between 1995 and 2004.
4. EU27: the 27 members of the EU from 2007.
Source: EU Commission web site: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/index_en.htm.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/655567663001


